
AUSFERTIGUNG 

O B E R V E R W A L T U N G S G E R I C H T 

D E S L A N D E S S A C H S E N - A N H A L T 

Aktenzeichen: 2 L 68/10 
3 A 216/03.MD 

I M N A M E N D E S V O L K E S 

U R T E I L 

In der Verwal tungsrechtssache 

des Staatsangehör igen der Russischen Föderat ion 

Klägers und 
Berufungsbeklagten, 

Prozessbevol lmächt igte: 

g e g e n 

die Bundesrepubl ik Deutschland, 
vertreten durch den Bundesminister des Innern, dieser vertreten durch den Leiter des 
Bundesamts für Migration und Flüchtl inge (Az: 2796664-160), 
Frankenstraße 210, 90461 Nürnberg, 

Beklagte, 

beteiligt: der Bundesbeauftragte für Asylangelegenheiten, 
Rothenburger Straße 29, 90513 Zirndorf, 

Berufungskläger, 

w e g e n 
Asyls und Aufenthal tsbeendigung, 

hat das Oberverwal tungsger icht des Landes Sachsen-Anhal t - 2. Senat - auf die 
mündl iche Verhand lung vom 26. Juli 2012 durch den Vors i tzenden Richter am Ober
verwaltungsger icht den Richter am Oberverwal tungsger icht die 
Richterin am Verwal tungsger icht die ehrenamtl iche Richterin und 
den ehrenamtl ichen Richter für Recht erkannt: 
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Au f die Berufung des Beteil igten wird das Urteil des Verwal tungs
gerichts Magdeburg vom 15. Juni 2005 (3 A 216/03) geändert . 

Die Beklagte wird verpfl ichtet festzustel len, dass für den Kläger ein 
Abschiebungsverbot nach § 60 Abs . 2 AufenthG in Bezug auf die 
Russische Föderat ion besteht. Insoweit wird der Bescheid des 
Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtl inge vom 
25. Apri l 2003 aufgehoben. 

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

Im Übrigen wird die Berufung des Beteil igten zurückgewiesen. 

Die Kosten des Verfahrens in allen Rechtszügen t ragen der Kläger 
zu 2/3, die Beklagte und der Beteil igte zu je 1/6. 

Das Urteil ist w e g e n der Kosten vorläufig vol lstreckbar. 
Der jewei l ige Vol ls t reckungsschuldner kann die jewei l ige Vol lstre
ckung durch Sicherheitsleistung oder Hinter legung in Höhe der 
vol lstreckungsfähigen Kosten abwenden, wenn nicht der jewei l ige 
Vol lstreckungsgläubiger zuvor Sicherheit in derselben Höhe leistet. 

Die Revision wird nicht zugelassen. 

T a t b e s t a n d 

Der am 1978 geborene Kläger ist russischer Staatsangehör iger und nach e ige

nen Angaben tschetschenischer Volkszugehörigkeit . Am 04.11.2002 beantragte er sei

ne Anerkennung als Asylberecht igter, Im Rahmen seiner persönl ichen Anhörung vor 

dem Bundesamt gab er u. a. an, er habe zuletzt in in dem Dorf im 

Gebiet von gelebt. Einen Beruf habe er nicht erlernt. Er habe bis 1999 als 

Angestel l ter der Maschadow-Regierung gearbeitet und Ölanlagen bewacht. Im Mai 

2002 habe er gemeinsam mit e inem Freund zwei Personen erschossen und einen rus

s ischen Offizier fes tgenommen, um seinen bei einer „Säuberungsakt ion" fes tgenom

menen Bruder durch einen Austausch f re izubekommen. Danach hätten sich alle drei 

auf der Flucht befunden, zunächst aber keine Mögl ichkeit gehabt, das Land zu ver las

sen. Mit Hilfe eines Schleppers seien sie Ende Oktober 2002 mit e inem LKW nach 

Deutschland gebracht worden . 

Mit Bescheid vom 25.04.2003 lehnte die Beklagte den Asylantrag ab und stellte fest, 

dass die Voraussetzungen der §§ 51 Abs . 1, 53 AusIG nicht vor l iegen. Zur Begründung 
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führte sie u. a. aus, der Kläger habe das von ihm vorgetragene Verfo lgungsschicksal 

nicht glaubhaft gemacht . Seine Schi lderungen der vermeint l ich die Flucht auslösenden 

Vorfäl le seien insgesamt zu unpräzise, ausweichend, a l lgemein gehal ten und tei lweise 

lebensf remd. 

Am 12.05.2003 hat der Kläger Klage erhoben und ergänzend vorgetragen, die Ent füh

rung des russischen Offiziers habe um die Mittagszeit auf dem Markt der Stadt 

stat tgefunden. Die russischen Mi l i tärangehör igen seien im Zent rum der Stadt mit e inem 

russischen Ge ländewagen (UASIK) unterwegs gewesen und hätten auf dem Markt 

e inkaufen wol len. Kurz nachdem die Russen aus ihrem W a g e n ausgest iegen seien, sei 

es zu einer Schießerei gekommen, in deren Verlauf zwei russische Soldaten ums Le

ben gekommen seien. Der etwa 45- jähr ige russische Offizier habe sofort e insehen 

müssen, dass jegl icher Widerstand unsinnig sei und für ihn den Tod bedeuten würde. 

Er habe sich sofort fes tnehmen lassen und sei schnel l ins Auto gebracht worden , das 

e inem seiner (des Klägers) Freunde gehört habe. Dieser sei auch gleichzeit ig der Fah

rer des Wagens gewesen . Der fes tgenommene Offizier sei in ein Walds tück in den 

Bergen unweit von gebracht worden, wo er ca. zwei Monate bis zu se inem 

Umtausch in einer unter irdischen Befest igung festgehal ten worden sei . Am Umtausch 

des russischen Offiziers gegen seinen Bruder hätten auf der tschetschenischen Seite 

ca. 10 Leute te i lgenommen. Die Operat ion habe unweit der georg ischen Grenze statt

gefunden. Die Vertreter der russischen Seite seien auf Panzern angefahren und hätten 

seinen Bruder mitgebracht. 

Nach dem erzwungenen Umtausch hätten sich weder er selbst noch sein Bruder vor 

der Verfo lgung durch russische Organe sicher sein können. Die russischen Behörden 

verfügten insgesamt über ein gutes Informat ionssystem, bei dem sie sich auch auf 

tschetschenische Informanten stützen könnten. Es liege nahe, dass nach solchen Per

sonen, die sich der Begehung von Kapitalverbrechen verdächt ig gemacht hätten, über

all in der Russischen Föderat ion gefahndet werde. Es sei ihm auch nicht zuzumuten, 

sich in der Russischen Föderat ion einem rechtsstaatl ichen Prozess zu stel len, wie dies 

ihm in der Anhörung vor dem Bundesamt nahe gelegt worden sei. Es sei a l lgemein be

kannt, dass die russischen Ermit t lungs- und Just izbehörden gegen best immte Kreise 

und Gruppen r igoros vorg ingen. 

Sowohl auf Grund der Gesamtsi tuat ion der Tschetschenen in der Russischen Födera

t ion als auch wegen der geschi lderten Ereignisse bestehe auch keine inländische 

Fluchtalternative. 
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Der Kläger hat (s inngemäß) beantragt, 

den Bescheid der Beklagten vom 25.04 2003 aufzuheben und die Be
klagte zu verpf l ichten, ihn als Asylberecht igten anzuerkennen sowie fest
zustel len, dass die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 AufenthG, hilfs
weise Abschiebungshindern isse gemäß § 60 Abs 2 - 7 AufenthG vorlie
gen 

Die Beklagte hat beantragt, 

die Klage abzuweisen 

Mit Urteil vom 15 06 2005 hat das Verwaltungsger icht Magdeburg die Beklagte ver

pflichtet, das Vorl iegen der Voraussetzungen des § 60 Abs 1 Satz 1 AufenthG hin

sichtl ich einer Absch iebung in die Russische Föderation festzustel len, und den ange

fochtenen Bescheid aufgehoben, soweit er dem Verpf l ichtungsanspruch entgegen

steht. Im Übrigen hat es die Klage abgewiesen. Zur Begründung hat es u. a. ausge

führt. 

Der Kläger sei zum gegenwärt igen Zeitpunkt im Falle einer Rückkehr in die Russische 

Föderat ion mit beachtl icher Wahrscheinl ichkei t einer pol i t ischen Verfolgung ausge

setzt. Nach Überzeugung des Gerichts sei der Klager tschetschenischer Volkszugehö-

riger und habe in Tschetschenien gelebt. Ihm drohe sowohl in Tschetschenien als auch 

im gesamten übrigen Gebiet der Russischen Föderation derzeit poli t ische Ver fo lgung. 

Eine staatl icherseits betr iebene oder geduldete gruppenger ichtete Verfolgung von 

Tschetschenen in Tschetschenien sei zwar nicht feststellbar, da die Zahl der feststel l

baren Verfolgungsfäl le in ihrer Dichte nicht ausreiche, um die hohen Anforderungen 

der Rechtsprechung an eine staatl iche Gruppenverfo lgung anzunehmen. Es fehlten 

auch hinreichend sichere Anhal tspunkte für ein staatl iches Ver fo lgungsprogramm. 

Unabhängig davon, ob der Kläger vorverfolgt aus seiner Heimat ausgereist sei, drohe 

ihm aber deshalb mit beachtl icher Wahrscheinl ichkei t polit ische Verfo lgung, wei l die 

durch das Föderat ionsgesetz theoret isch auch für tschetschenische Volkszugehör ige 

gegebene Freizügigkeit in der Praxis außerhalb Tschetscheniens stark eingeschränkt 

werde Dem Kläger stehe innerhalb der Russischen Föderat ion auch keine inländische 

Fluchtalternative zur Ver fügung. 

Die vom Senat zugelassene Berufung hat der Beteil igte wie folgt begründet: Bei der 

Ermitt lung der Verfolgungsdichte dürften nicht einfach alle Übergriffe, egal von welcher 
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Seite und mit welcher zu vermutenden Zielr ichtung undifferenziert e inbezogen werden. 

Bei Akt ionen tschetschenischer Widerstandskämpfer , Gueri l las oder schl ichten Räu

berbanden sei nicht ersichtl ich, dass d iese auf asyl- oder f lüchtl ingsrechtl ich geschütz

te Rechtsgüter und Eigenschaften ihrer Opfer, insbesondere die ethnische Zugehör ig 

keit zur tschetschenischen Bevölkerungsmehrhei t abziel ten. § 60 Abs . 1 Aufen thG die

ne nur dem Schutz vor polit ischer Verfo lgung und habe nicht die Aufgabe, vor den Un

glücksfo lgen al lgemeiner Kr iegszustände und -wirren oder schl icht vor a l lgemein ver

breiteter Gewaltkr iminal i tät oder Terror zu bewahren. Zudem komme eine hier allenfalls 

mögl iche örtlich begrenzte Gruppenver fo lgung nur bei denjenigen Tschetschenen in 

Betracht, die in Tschetschenien leben. W e r h ingegen - wie der Kläger - vor 2004 die 

russische Föderat ion ver lassen habe und nunmehr aus dem Ausland zurückkehre, ge

höre nicht zur ver fo lgungsgefährdeten Gruppe. Anderes gelte nur für denjen igen, der 

sein Heimat land vorverfolgt ver lassen habe. Dafür bestünden aber im Fall des Klägers 

mangels Glaubhaf tmachung keine Anhal tspunkte. 

Der Betei l igte hat beantragt, 

das Urteil des Verwal tungsger ichts Magdeburg vom 15. Juni 2005 - 3 A 
216/03 MD - zu ändern und die Klage insgesamt abzuweisen. 

Der Kläger hat beantragt, 

die Berufung zurückzuweisen. 

Mit Urteil vom 28.11.2008 hat der Senat die Berufung des Betei l igten zurückgewiesen 

und dies im Wesent l ichen wie folgt begründet: 

Dem Kläger stehe der gel tend gemachte Anspruch auf Feststel lung der Voraussetzun

gen des § 60 Abs . 1 AufenthG zu. Er habe die Russische Föderat ion vorverfolgt ver

lassen. Zum Zeitpunkt seiner Ausre ise sei er von polit ischer Verfo lgung im Sinne von 

§ 60 Abs . 1 Satz 5 AufenthG i. V. m. Art. 4 Abs . 4 der Richtlinie 2004/83 /EG unmit tel

bar bedroht gewesen. Die unmit telbare Bedrohung durch russische Sicherheitskräfte 

habe sich aus der tschetschenischen Volkszugehör igkei t des Klägers in Verb indung 

mit der Freipressung seines Bruders aus russischer Haft mit Hilfe tschetschenischer 

Widers tandskämpfer ergeben, was sich aus der Sicht der russischen Sicherheitskräfte 

als Engagement für die tschetschenisch-separat ist ische Sache dargestel l t habe. Der 

Kläger habe im Rahmen der mündl ichen Verhandlung glaubhaft machen können, dass 

er im Rahmen des Zwei ten Tschetschenienkr ieges an der Seite der Tschetschenen 

und gegen die russische Besatzungsmacht gekämpft habe, indem er an der Entfüh-
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rung eines russischen Offiziers und der Freipressung seines Bruders aus russischer 

Haft maßgebl ich beteil igt gewesen sei . Bei einer Gefangennahme eines russischen Of

fiziers und der Tötung von russischen Soldaten könne davon ausgegangen werden, 

dass die russische Armee spätestens nach der Austauschakt ion Kenntnis darüber er

langte, dass der Kläger hinter dieser Gefangennahme gestanden habe und dies die 

Einleitung einer landesweiten Fahndung gegen beide Brüder zur Folge gehabt hätte. 

Die dem Kläger im Zeitpunkt der Ausreise drohende (Straf-)Verfolgung sei auch asyl 

erhebl ich, insbesondere liege darin nicht nur die Ahndung kr iminel len Unrechts. Eine 

Strafverfolgung des Klägers wegen der von ihm geschi lderten Ereignisse hätte - j eden

falls auch - poli t ischen Charakter gehabt. Au f Grund der anzunehmenden landeswei

ten Fahndung gegen den Kläger sei auch das Vor l iegen einer inländischen Fluchtalter

native bzw. die Möglichkeit internen Schutzes nach Art. 8 der Richtl inie 2004/83/EG im 

Zeitpunkt der Ausreise des Klägers im Oktober 2002 zu verneinen. Auch außerhalb 

Tschetscheniens hätte der Kläger aus asylerhebl ichen Gründen keinen fairen Strafpro

zess erwarten können, er wäre vielmehr auf Grund der ihm vorgeworfenen Unterstüt

zung tschetschenischer Widerstandskämpfer in Verb indung mit seiner tschetscheni

schen Volkszügehör igkei t auch dort einer pol i t ischen Verfo lgung ausgesetzt gewesen. 

Es lägen keine st ichhalt igen Gründe vor, die angesichts der Vorverfo lgung des Klägers 

eine Verfo lgung im Fall seiner Rückkehr nach Tschetschenien ausschlössen. Die Z u -

erkennung von Flücht l ingsschutz nach § 60 Abs . 1 AufenthG sei auch nicht gemäß 

§ 60 Abs. 8 Satz 2 AufenthG i. V. m. § 3 Abs . 2 Asy lVfG ausgeschlossen. 

Mit Urteil vom 16.02.2010 (BVerwG 10 C 7.09) hat das Bundesverwal tungsger icht das 

Urteil des Senats aufgehoben und die Sache zur anderweit igen Verhandlung und Ent

scheidung zurückverwiesen. Es hat beanstandet, das Berufungsgericht habe nicht 

festgestellt , ob die Voraussetzungen der in Art. 8 Abs. 2 des Römischen Statut des In

ternat ionalen Strafgerichtshofs geregel ten Tatbestände erfüllt seien, die für die Einord

nung von Handlungen als Kr iegsverbrechen im Sinne des § 3 Abs . 2 Satz 1 Nr. 1 

Asy lVfG maßgebend seien. Zudem habe das Berufungsgericht den Ausschlussgrund 

der schweren nichtpol i t ischen Straftat im Sinne von § 3 Abs . 2 Satz 1 Nr. 2 Asy lVfG auf 

zu schmaler Tatsachengrundlage verneint. 

Der Beteil igte hat ergänzend zur Berufungsbegründung vorgetragen: Aus seiner Sicht 

spreche Überwiegendes gegen die Glaubhaft igkeit der Schi lderungen des Klägers. 

Insbesondere liege nach der vom Senat eingeholten Auskunf t des Auswärt igen Amts 
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vom 21.04.2011 weiterhin kein feststel lbares Fahndungsersuchen vor. Jedenfal ls l iege 

ein Aussch lussgrund nach § 3 Abs . 2 Asy lVfG vor, wei l der Kläger eine schwere nicht

polit ische Straftat begangen habe. Auch könne dem Kläger wegen seiner Zugehör ig 

keit zur tschetschenischen Volksgruppe keine Flücht l ingseigenschaft zuerkannt wer

den, auch wei l für ihn eine inländische Ausweichmögl ichkei t bestehe. 

Der Beteil igte beantragt (weiterhin), 

das Urteil des Verwal tungsger ichts Magdeburg vom 15. Juni 2005 - 3 A 
216/03 MD - zu ändern und die Klage insgesamt abzuweisen. 

Der Kläger beantragt, 

die Berufung zurückzuweisen. 

W e g e n der wei teren Einzelheiten des Sach- und Streitstands und des Vorbr ingens der 

Betei l igten im Übrigen wird auf den Inhalt der Gerichtsakte und der beigezogenen Ver-

wal tungsvorgänge der Beklagten Bezug genommen. 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e 

I. Die zulässige Berufung ist tei lweise begründet. 

Das Verwaltungsger icht hat die Beklagte mit dem angefochtenen Urteil zu Unrecht 

verpfl ichtet festzustel len, dass die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 des Aufenthal ts

gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.02.2008 (BGBl I S. 162) - Auf

en thG - erfüllt s ind und insoweit zu Unrecht den angefochtenen Bescheid au fgehoben. 

Dem Kläger steht der gel tend gemachte Anspruch auf Feststel lung der Voraussetzun

gen des § 60 Abs . 1 AufenthG nicht zu (1.). Er hat aber einen Anspruch auf d ie Fest

stel lung, dass für ihn das Abschiebungsverbot nach § 60 Abs . 2 Au fen thG besteht ( 2 ) . 

1. Maßgebl ich für die rechtl iche Beurtei lung des Begehrens auf Zuerkennung der 

Flücht l ingseigenschaft ist § 3 Abs . 1 und 2 des Asylver fahrensgesetzes in der Fassung 

der Bekanntmachung v o m 02.09.2008 (BGBl I S. 1798) - Asy lVfG - sowie § 60 Abs . 1 

und Abs . 8 Satz 2 Aufen thG. Nach § 3 Abs. 1 Asy lVfG ist ein Aus länder Flüchtl ing im 

Sinne des A b k o m m e n s über die Rechtsstel lung der Flüchtl inge, wenn er in dem Staat, 
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dessen Staatsangehörigkeit er besitzt oder in dem er als Staatenloser seinen gewöhn

lichen Aufenthal t hatte, den Bedrohungen nach § 60 Abs . 1 AufenthG ausgesetzt ist. 

G e m ä ß § 3 Abs . 2 Asy lVfG ist ein Aus länder jedoch nicht Flüchtl ing nach Absatz 1, 

w e n n aus schwerwiegenden Gründen die Annahme gerechtfert igt ist, dass er (1.) ein 

Verbrechen gegen den Frieden, ein Kr iegsverbrechen oder ein Verbrechen gegen die 

Menschl ichkeit begangen hat im Sinne der internationalen Ver t ragswerke, die ausge

arbeitet worden sind, um Best immungen bezügl ich d ieser Verbrechen zu treffen, (2.) 

vor seiner Au fnahme als Flüchtl ing eine schwere nichtpolit ische Straftat außerhalb des 

Bundesgebiets begangen hat, insbesondere eine grausame Handlung, auch wenn mit 

ihr vorgebl ich polit ische Ziele verfolgt wurden, oder (3.) den Zielen und Grundsätzen 

der Vereinten Nat ionen zuwidergehandel t hat. Dies gilt auch für Ausländer, die andere 

zu den dar in genannten Straftaten oder Handlungen angestif tet oder sich in sonst iger 

We ise daran beteil igt haben. 

1.1. Nach § 60 Abs . 1 AufenthG darf ein Ausländer in Anwendung des Abkommens 

vom 28.07.1951 über die Rechtsstel lung der Flüchtl inge (BGBl . 1953 II S. 559) nicht in 

e inen Staat abgeschoben werden, in dem sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner 

Rasse, Rel igion, Staatsangehörigkeit , seiner Zugehörigkei t zu einer best immten sozia

len Gruppe oder wegen seiner poli t ischen Überzeugung bedroht ist. Gemäß § 60 Abs . 

1 Satz 4 Aufen thG kann eine Ver fo lgung im Sinne des Satzes 1 ausgehen von a) dem 

Staat, b) Parteien oder Organisat ionen, die den Staat oder wesent l iche Tei le des 

Staatsgebiets beherrschen oder c) nichtstaatl ichen Akteuren, sofern die unter den 

Buchstaben a und b genannten Akteure einschließlich internationaler Organisat ionen 

erwiesenermaßen nicht in der Lage oder nicht wi l lens s ind, Schutz vor der Verfo lgung 

zu bieten, und dies unabhängig davon, ob in dem Land eine staatl iche Herrschafts

macht vorhanden ist oder nicht, es sei denn, es besteht eine innerstaatl iche Fluchtal-

ternative. Eine Verfolgung liegt vor, wenn dem Einzelnen in Anknüpfung an eines der 

genannten Merkmale gezielt Rechtsver letzungen zugefügt werden, die ihn ihrer Inten

sität nach aus der übergrei fenden Fr iedensordnung der staatl ichen Einheit ausgrenzen 

(siehe grundsätzl ich: BVerfG, Urt. v. 10.07.1989 - 2 BvR 502, 1000 und 961/86 -, 

BVer fGE 80, 315, 5. 339). Gemäß § 60 Abs. 1 Satz 5 Aufen thG sind (nunmehr) für die 

Feststel lung, ob eine Verfolgung nach Satz 1 vorl iegt, Art ikel 4 Abs . 4 sowie die Art ikel 

7 bis 10 der Richtl inie 2004/83/EG des Rates vom 29.04.2004 über Mindestnormen für 

die Anerkennung und den Status von Dri t tstaatsangehörigen oder Staatenlosen als 
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Flüchtl inge oder als Personen, die anderweit ig internat ionalen Schutz benöt igen, und 

über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes ergänzend anzuwenden. 

Nach Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2004/83/EG gelten als Verfo lgung im Sinne des Art i 

kels 1A der Genfer Flücht l ingskonvent ion Handlungen, die 

a) auf Grund ihrer Ar t oder Wiederho lung so gravierend s ind, dass sie eine 

schwerwiegende Ver letzung der grundlegenden Menschenrechte darstel len, 

insbesondere der Rechte, von denen gemäß Art ikel 15 Absatz 2 der Europäi

schen Konvent ion zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreihei ten keine 

Abweichung zulässig ist, oder 

b) in einer Kumul ierung unterschiedl icher Maßnahmen, einschl ießl ich einer Ver

letzung der Menschenrechte, bestehen, die so gravierend ist, dass eine Person 

davon in ähnl icher w ie der unter Buchstabe a) beschr iebenen We ise betroffen 

ist. 

Die asylerhebl ichen Merkmale werden als Ver fo lgungsgründe in Art. 10 der Richtlinie 

definiert. 

Hat der Aus länder sein Heimat land individuell vorverfolgt ver lassen oder war er vor 

seiner Ausre ise unmittelbar von solcher Verfo lgung bedroht, kommt ihm für die Ver fo l 

gungsprognose die Beweiser le ichterung des g e m ä ß § 60 Abs . 1 Satz 5 Aufen thG (er

gänzend) anzuwendenden Art . 4 Abs. 4 der Richtlinie 2004/83/EG zugute. Danach 

stellt der Umstand, dass der Schutz suchende Ausländer bereits verfolgt wurde oder er 

e inen sonst igen ernsthaften Schaden (vgl. Art. 15 der Richtl inie 2004/83/EG) erlitten 

hat bzw. er von solcher Ver fo lgung oder e inem solchen Schaden unmittelbar bedroht 

war, e inen ernsthaften Hinweis darauf dar, dass seine Furcht vor Ver fo lgung begründet 

ist, es sei denn, es sprechen st ichhalt ige Gründe dagegen, dass der Aus länder erneut 

von solcher Ver fo lgung oder e inem solchen Schaden bedroht w i rd (vgl. hierzu 

BVerwG, Urt. v. 05.05.2009 - 10 C 21.08 -, NVwZ 2009, 1308 [1309], RdNr. 19). Eine 

Vorver fo lgung kann nicht mehr wegen einer zum Zei tpunkt der Ausre ise bestehenden 

Fluchtalternative in e inem anderen Teil des Herkunftsstaates verneint werden ; dies be

deutet, dass im Rahmen der Flücht l ingsanerkennung die Beweiser le ichterung auch 

dann gilt, wenn im Zei tpunkt der Ausre ise keine landesweit ausweglose Lage bestand 

(BVerwG, Urt. v. 24.11.2009 - 10 C 24.08 -, BVerwGE 135, 252 [259], RdNr. 18). 
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a) Der Kläger hat die Russische Föderat ion vorverfolgt ver lassen. Er war zum Zeit

punkt seiner Ausreise von pol i t ischer Ver fo lgung im Sinne von § 60 Abs. 1 Satz 5 Auf

enthG i. V. m. Art. 4 Abs. 4 QRL unmittelbar bedroht. Die unmittelbare Bedrohung 

durch polit ische Verfolgung seitens der russischen Sicherheitskräfte ergab sich aus der 

tschetschenischen Volkszugehör igkei t des Klägers in Verbindung mit der Freipressung 

seines Bruders aus russischer Haft mit Hilfe eines Freundes und tschetschenischer 

Widerstandskämpfer , was sich aus der Sicht der russischen Sicherheitskräfte als En 

gagement für die tschetschenisch-separat ist ische Sache darstellte. 

aa) In seinem Urteil vom 28.11.2008 hat der Senat die vom Kläger gegebene Schi lde

rung der Ereignisse, die eine Vorverfo lgung begründen, als glaubhaft bewertet und da

zu ausgeführt : 

„Der Senat ist zunächst davon überzeugt, dass der Kläger tschetschenischer 
Volkszugehör iger ist. Seine Anhörung in der mündl ichen Verhandlung erfolgte 
in tschetschenischer Sprache. 

Der Kläger hat ferner im Rahmen der mündl ichen Verhandlung glaubhaft ma
chen können, dass er im Rahmen des Zweiten Tschetschenienkr ieges an der 
Seite der Tschetschenen und gegen die russische Besatzungsmacht gekämpft 
hat, indem er an der Entführung eines russischen Offiziers und der Freipres
sung seines Bruders aus russischer Haft maßgebl ich beteiligt war. Seine Aus 
sagen vor dem Bundesamt waren zwar noch sehr al lgemein gehal ten. Einzel 
heiten zu der Festnahme seines Bruders im Zuge der „Säuberungsakt ion", zu 
der Gefangennahme des russischen Offiziers sowie insbesondere zu der Aus 
tauschakt ion im Mai 2002 schi lderte er dort nicht. In der mündl ichen Verhand
lung hat er jedoch detai lreich und ohne Widersprüche zu se inem bisherigen 
Vort rag und den Ausführungen in der Klagebegründung nähere Angaben zu 
den behaupteten Ereignissen gemacht . Er hat geschildert, warum sein Bruder 
fes tgenommen worden war, wie die Gefangennahme des russischen Offiziers 
vorbereitet wurde, wie diese ablief und wie es mögl ich war, dass sie zu zweit 
drei bewaffnete Mi l i tärangehörige überwält igen konnten. Er hat ferner überzeu
gend dargestellt, wo der Offizier gefangen gehal ten wurde, wie genau der Aus
tausch ausgehandel t wurde und wie dieser ablief. Auf die Sitzungsniederschri f t 
wi rd insoweit verwiesen. 

Soweit vermeint l iche Widersprüche aufgetreten sind, konnte der Kläger sie auf 
Vorhal t entkräften. Dies gilt beispielsweise für die Dauer der Gefangennahme 
des russischen Offiziers. Während er in der Klagebegründung ausgeführt hat, 
zwischen der Festnahme des russischen Offiziers im Mai 2002 und dem Aus 
tausch habe ein Zei t raum von etwa 2 Monaten gelegen, hat er bei der Befra
gung in der mündl ichen Verhandlung zunächst angegeben, der Austausch habe 
(bereits) im Juni 2002 stat tgefunden. Au f entsprechenden Vorhalt hat er bekun
det, er habe mit der Zei tangabe in der Klagebegründung einen Zei t raum von 
etwa 1 1/2 Monaten gemeint . Da er bei seinen f rüheren Befragungen keine ge 
nauen Datumsangaben gemacht hatte, hat der Senat letztlich keinen die 
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Glaubhaft igkei t der Aussage in Frage stel lenden Widerspruch feststel len kön
nen. Auch hinsichtl ich der Angabe des Orts, an dem der Aus tausch statt fand, ist 
es dem Kläger ge lungen, eine vermeint l iche Ungereimthei t zu klären. In der 
mündl ichen Verhandlung hat er auf Nachfrage zunächst angegeben, der Ge
fangenenaustausch habe in d e m Gebiet von Shatoy stat tgefunden. Au f den 
Vorhalt , nach seinen Angaben in der K lagebegründung, diese Operat ion habe 
unweit der georg ischen Grenze stat tgefunden, hat er dem Gericht nachvol lz ieh
bar erläutert, dass Tei le des Gebiets von Shatoy zu Grenzregion zu Georg ien 
zähl ten. Die Stadt Shatoy liegt (nur) e twa 40 bis 50 km von der georgischen 
Grenze entfernt. Die Region Shatoiski j grenzt an Georg ien an. 

Für die Glaubhaft igkeit des Vor t rags des Klägers spricht ferner, dass sein Bru
der im Rahmen seines Asylverfahrens ein Verfo lgungsschicksal geschi ldert hat, 
das mit den v o m Kläger gemachten Angaben übereinst immt. Der Umstand, 
dass der Bruder des Klägers - nach kurzer Über legung - von zwei ausge
tauschten Off izieren gesprochen hatte, während der Kläger auch auf Nachfrage 
erklärt hat, dass nur ein Offizier ausgetauscht worden sei , steht dem nicht ent
gegen . Der Kläger konnte dies nachvol lz iehbar dami t erk lären, dass se inem 
Bruder vor der Übergabe ein Sack über den Kopf gestülpt worden sei, so dass 
er bei dem Austausch mögl icherweise nur schwer er fassen konnte, wie viele 
der anwesenden Offiziere Gegenstand des Austauschs waren. 

Die Angaben des Klägers stehen auch nicht in Widerspruch zu der vom Senat 
e ingehol ten Auskunf t des Auswär t igen Amts vom 10.09.2008. Danach kann ein 
im Jahr 2002 erfolgter Gefangenenaustausch von inhaft ierten Tschetschenen 
gegen fes tgenommene russische Offiziere nicht ausgeschlossen werden. W ä h 
rend der Kr iegshandlungen sei es, wenn auch selten, zu derart igen Austausch
akt ionen gekommen. Zwar wird darin e inschränkend weiter ausgeführt , dass, 
sofern in der Vergangenhei t ein Gefangenenaustausch bekannt geworden sei , 
es sich um Gruppen von Gefangenen gehandelt habe, die nach einer langen 
Prüfung durch die russische Armeeführung ausgetauscht worden seien. Da der 
Offizier etwa 1 bis 2 Monate festgehal ten wurde, erscheint eine ausführl iche 
Prüfung jedenfal ls nicht ausgeschlossen. Im Übr igen kann, da nach den Anga 
ben des Auswär t igen Amts eine offizielle Anf rage bei der russischen A rmee 
nicht mögl ich ist und das Auswärt ige Amt nur auf der Grundlage der ihm be
kannt gewordenen Fällen Auskunf t geben kann, nicht ausgeschlossen werden , 
dass während des Kr iegsgeschehens in Einzelfäl len auch einzelne Gefangene 
durch Mil i täreinheiten vor Ort ausgetauscht wurden. " 

Der Senat hält die vom Kläger vor dem Bundesamt, im erst instanzl ichen Ver fahren und 

in der ersten mündl ichen Verhand lung des Senats vom 28.11.2008 gegebene Darstel

lung dieser Ereignisse auch nach d e m Ergebnis der mündl ichen Verhand lung v o m 

26.07.2012 weiterhin für glaubhaft . Zwar hat der Kläger bei seiner informator ischen Be

f ragung am 26.07.2012 Einzelheiten der Tötung oder Verwundung der beiden russi

schen Soldaten tei lweise anders geschi ldert als bisher. So hat er nunmehr zunächst 

erklärt, dass er und sein Freund die Waf fen zunächst offen am Gürtel get ragen hätten, 

während er bei seiner ersten Befragung noch angegeben hatte, auf dem Markt (offener 
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Basar) habe man mit versteckten Waf fen herumlaufen können, und die von ihm ver

wendete A K M 45 habe man leicht unter der Jacke verstecken können. Nachdem er auf 

d iesen Widerspruch hingewiesen worden ist, erklärte der Kläger, dass er sich an De

tails nicht mehr er innern könne und er nicht mehr wisse, ob sie die Waf fen offen oder 

versteckt getragen hätten. Auf die Frage, ob die russischen Soldaten sich zur W e h r 

gesetzt hätten, hat er ausgeführt, die Soldaten hätten zwar schießen wol len, er aber 

sei schnel ler gewesen. In der mündl ichen Verhandlung am 28.11.2008 hatte er noch 

vorgetragen, als Erster habe der Widerstandkämpfer und danach er selbst geschos

sen, die Soldaten seien getroffen worden, hätten aber t rotzdem noch zurückgeschos

sen. Diese Widersprüche lassen sich indes damit erklären, dass der Kläger ersichtl ich 

den Versuch hat unternehmen wol len, den mögl ichen, im Revisionsverfahren zur Spra

che gekommenen Vorwurf zu entkräften, die beiden russischen Soldaten „meuchle

r isch" getötet zu haben und desha lb Kr iegsverbrecher im Sinne von § 3 Abs . 2 Satz 1 

Nr. 1 AsylVfG zu sein. 

bb) Der Senat geht weiter davon aus, dass dem Kläger auf Grund der Tötung oder 

zumindest schweren Ver letzung der russischen Soldaten und der Entführung des rus

s ischen Offiziers polit ische Verfo lgung unmittelbar drohte. Bereits im Urteil vom 

28.11.2008 hat der Senat ausgeführt: 

„Nach der bereits erwähnten Auskunft des Auswärt igen Amts vom 10.09.2008 
kann bei einer Gefangennahme eines russischen Offiziers und der Tötung von 
russischen Soldaten davon ausgegangen werden , dass die russische A r m e e 
spätestens nach der Austauschakt ion Kenntnis darüber er langte, dass der Klä
ger hinter dieser Gefangennahme stand, um seinen inhaft ierten Bruder frei zu 
bekommen. Der Auskunft lässt sich weiter en tnehmen, dass dies die Einleitung 
einer landeswei ten Fahndung gegen beide Brüder zur Folge gehabt hätte. 

Die dem Kläger im Zeitpunkt der Ausreise drohende (Straf-)Verfolgung wegen 
der Tötung von zwei russischen Soldaten, der Entführung eines russischen Of
fiziers und der Freipressung seines Bruders während des Zwei ten Tschetsche-
nienkrieges ist auch asylerhebl ich, insbesondere liegt darin nicht nur die A h n 
dung Kriminellen Unrechts. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsger ichts (vgl. Beseht, v. 
27.04.2004 - 2 BvR 1318/03 -, NvWZ-RR 2004, 613) ist eine Verfolgung dann 
eine polit ische, wenn sie dem Einzelnen in Anknüpfung an asylerhebl iche 
Merkmale gezielt Rechtsver letzungen zufügt, die ihn ihrer Intensität nach aus 
der übergrei fenden Fr iedensordnung der staat l ichen Einheit ausgrenzen. Dies 
gilt al lerdings nicht, w e n n die staatl iche Maßnahme allein dem - grundsätzl ich 
legit imen - staat l ichen Rechtsgüterschutz, e twa im Bereich der Terror ismusbe-
kämpfung, dient oder sie nicht über das hinausgeht, was auch bei der Ahndung 
sonst iger krimineller Taten ohne polit ischen Bezug regelmäßig angewandt wird. 



Das Asylgrundrecht gewährt keinen Schutz vor drohenden (auch massiven) 
Ver fo lgungsmaßnahmen, die keinen polit ischen Charakter haben. Zu berück
sicht igen ist jedoch , dass insbesondere die Anwendung von Folter als schärfste 
Form der Ausgrenzung aus der staat l ichen Fr iedensordnung ein Indiz für die 
asylerhebl iche Zielr ichtung der staatl ichen Maßnahme darstel len kann. Die 
staatl iche Verfo lgung kr iminel len Unrechts, also von Straftaten, die sich gegen 
die Rechtsgüter anderer Bürger r ichten, ist keine „pol i t ische" Verfo lgung, und 
zwar auch dann nicht, wenn die Straftaten aus einer poli t ischen Überzeugung 
heraus begangen worden sind. Polit ische Ver fo lgung liegt auch dann nicht vor, 
wenn objekt ive Umstände darauf schl ießen lassen, dass die Verfo lgung einer 
sich gegen ein poli t isches Rechtsgut r ichtenden Tat nicht der mit dem Delikt be
tät igten pol i t ischen Überzeugung als solcher gilt, sondern einer in ihm zum 
Ausdruck ge langenden zusätzl ichen kr iminel len Komponente , deren Strafwür
digkeit der Staatenpraxis geläuf ig ist. Auch hier kann aber polit ische Verfo lgung 
zu bejahen sein, wenn der Betroffene eine Behandlung erleidet, die härter ist 
als die sonst zur Ver fo lgung ähnl icher - nicht poli t ischer - Straftaten von ver
gle ichbarer Gefährl ichkeit im Verfolgerstaat übl iche (BVerfG, Beschl . v. 
20.12.1989 - 2 BvR 958/86 - BVer fGE 8 1 , 42 [151]). Maßnahmen der Terro
r ismusbekämpfung können dann als asylerhebl iche Vorverfo lgung zu bewerten 
sein, wenn zusätzl iche Umstände darauf schl ießen lassen, dass der Betroffene 
jedenfal ls auch wegen eines asylerhebl ichen Merkmals verfolgt w i rd . Nicht Asyl 
begründend sind staatl iche Maßnahmen also nur dann, wenn sie nach Art und 
Intensität Abwehrcharakter haben und den Bereich der Bekämpfung des Terro
r ismus und der damit zusammenhängenden Straftaten nicht ver lassen. Wi rd 
darüber hinaus der pol i t ische Gegner - in Anknüpfung an ein asylerhebl iches 
Merkmal - verfolgt, kommt den dabei e ingesetzten staat l ichen Maßnahmen 
Asyl begründende Wi rkung zu . Extralegale Handlungen und gravierende Men-
schenrechtsver letzungen wer fen auch im Rahmen einer unnachsicht igen Be
kämpfung des Terrors durch den Staat stets die Frage auf, ob damit nicht zu 
mindest auch asylerhebl iche Ziele verfolgt werden. Ein Umschlagen in eine 
asylerhebl iche Verfo lgung liegt dementsprechend dann nahe, wenn die staatl i
chen Maßnahmen das der reinen Terror ismusbekämpfung angemessene Maß 
überschrei ten, insbesondere wenn sie mit erhebl ichen körperl ichen Misshand
lungen e inhergehen; aber auch bei einer übermäßig langen Freihei tsentziehung 
kann dies anzunehmen sein. In solchen Fällen spricht eine Vermutung dafür, 
dass sie den Einzelnen zumindest auch wegen seiner asylerhebl ichen Merkma
le treffen und deshalb poli t ische Verfo lgung darstel len. Hierbei sind auch die 
jewei l ige Rechts lage und deren Beachtung in der Rechtswirkl ichkeit in den Blick 
zu nehmen. We lche Abwehrmaßnahmen im Einzelnen bei objektiver, wer tender 
Betrachtung noch als „ legi t im" und dem Rechtsgüterschutz d ienend anzuerken
nen sind mit der Folge, dass sie nach ihrem äußeren Erscheinungsbi ld aus dem 
Bereich polit ischer Verfo lgung herausfal len, entzieht sich einer abstrakten Fest
legung. Diese Frage kann letztlich nur anhand der konkreten Umstände des 
Einzelfal les, vor al lem unter Berücksicht igung der jewei l igen Sicherhei ts lage 
und der al lgemeinen Verhäl tn isse in dem betreffenden Staat beurteilt werden 
(vgl. zum Ganzen: BVerwG, Urt. v. vom 25.07.2000 - 9 C 28.99 -, BVerwGE 
1 1 1 , 334 [338]). 

A u s der QRL, insbesondere deren Art. 9 Abs . 2 Buchstabe c) und Art. 10 Abs . 1 
Buchstabe e), ergeben sich keine höheren Anforderungen an den Schutz vor 
einer Strafverfolgung im Heimat land. Auch Art. 9 Abs . 2 Buchstabe c) QRL be
st immt, dass eine unverhäl tn ismäßige oder diskr iminierende Strafverfolgung 
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oder Bestrafung eine Verfo lgung im Sinne des Art. 1 der Genfer Flücht l ingskon
vent ion sein kann. 

In Anwendung dieser Grundsätze hätte eine Strafverfolgung des Klägers wegen 
der von ihm geschi lderten Ereignisse - jedenfal ls auch - pol i t ischen Charakter 
gehabt. 

Dass Folter und Erzwingung von Geständnissen bereits lange Zeit vor der Aus 
reise des Klägers aus der Russischen Föderat ion zu den übl ichen Prakt iken der 
russischen Sicherheitskräfte gehör ten, ist durch zahlreiche Quel len belegt. 
Nach verschiedenen Auskünf ten wurde von zahlreichen menschenrechtswidr i 
gen Übergrif fen berichtet. In sog. Fi l trat ionslagern, die dazu dienen sol l ten, 
tschetschenische Terroristen aufzuspüren, kam es im großen Stil abgeschirmt 
von dar Öffentl ichkeit zu systemat ischen Folterungen (vgl. zum Ganzen; 
BayVGH, Urt. v. 24.10.2007 - 11 B 03.30710 -, Juris, m. w. Nachw.). Auch 
noch nach dem jüngsten Lagebericht des Auswär t igen Amts vom 22.11.2008 
(S. 11) berichten Menschenrechtsorganisat ionen glaubwürdig über zahlreiche 
Strafprozesse gegen angebl iche Terror isten aus dem Nordkaukasus, vor al lem 
Tschetschenen, die auf Grund von - auch - unter Folter er langten Geständnis
sen zu hohen Haftstrafen verurteilt worden seien. Beim Kläger ist für eine - zu 
mindest auch - polit ische Zielgerichtetheit von Ver fo lgungsmaßnahmen der 
russischen Sicherheitskräfte von entscheidender Bedeutung, dass er auf Grund 
der Zusammenarbe i t mit tschetschenischen Widerstandskämpfern während des 
Zwei ten Tschetschenienkr ieges im Verdacht stand, deren polit ische Ansichten 
zu tei len und mit Waf fengewal t zu unterstützen bereit ist; zumal se inem - frei
gepressten - Bruder nach den glaubhaften Darstel lungen sowohl des Klägers 
als auch seines Bruders in dessen Asylver fahren von russischer Seite vorge
wor fen wurde, an Mil i tärakt ionen beteil igt gewesen zu sein. Ferner ist zu be
rücksicht igen, dass es im Zeitpunkt der Ausreise des Klägers in großer Zahl zu 
menschenrechtswidr igen Übergrif fen auf vermeint l iche oder tatsächl iche Terro
risten gekommen ist, die von Seiten der russischen Verantwort l ichen weder ge
sühnt noch sonst i rgendwie geahndet wurden; v ie lmehr gehörte es offensicht
lich zu der Einschüchterungspol i t ik der russischen Sicherheitskräfte, dem russi
schen Militär bzw. den vor Ort tät igen Sicherheitskräften freie Hand zu lassen 
und Übergriffe gerade und besonders auch gegenüber unter Terror ismusver
dacht fes tgenommenen Personen letztendlich durch die völl ige Straflosigkeit 
der jewei l igen Täter zu befördern, wenn nicht gar als geziel tes Mittel zur Ein
schüchterung zu benutzen (vgl. HessVGH, Urt. v. 24.04.2008 - 3 UE 410/06.A 
- , Juris). 

An dieser Bewertung hält der Senat fest. Es l iegen keine neuen Erkenntnismittel vor, 

die die seinerzeit vo rgenommene Einschätzung in Frage stel len. 

b) Es l iegen auch keine st ichhalt igen Gründe vor, die angesichts der Vorverfo lgung 

des Klägers eine Verfo lgung im Fall seiner Rückkehr nach Tschetschenien ausschl ie

ßen. Hierzu hat der Senat im Urteil vom 28.11.2008 festgestellt: 
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„Die Lage in Tschetschenien hat sich zwar mitt lerweile entscheidend verändert . 
Sie ist dadurch geprägt, dass die von dem ehemal igen Präsidenten der Russ i 
schen Föderat ion Putin verfolgte und betr iebene Politik der „Tschetschenis ie-
rung" des Tschetschenienkonf l ik ts aufgegangen zu sein scheint. Mit der Wah l 
des tschetschenischen Par laments am 27.11.2005 ist für Moskau der 2003 be
gonnene „polit ische Prozess" zur Bei legung des Tschetschenienkonf l ik ts abge
schlossen. Der ehemal ige Präsident Putin erklärte bereits im Januar 2006 zum 
wiederhol ten Male die „anti terrorist ische Operat ion" , d. h. den Krieg, für been
det. Wenngle ich seit der Regierung und Präsidentschaft Ramsan Kadyrows in 
Tschetschenien Ze ichen der Normal is ierung festzustel len s ind, f inden auch 
heute noch kleinere Kämpfe zwischen Rebel len und regionalen sowie föderalen 
Sicherheitskräften statt. Die akt iven Rebel len weichen immer mehr in die Nach
barrepubl iken, insbesondere Inguschetien und Dagestan, aus, wobei die Lage 
im Nordkaukasus außerordent l ich instabil bleibt (vgl . Auswär t iges Amt, Bericht 
über die asyl - und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderat ion 
vom 13.01.2008). Trotz der Tötung der Separat istenführer As lan Maschadow im 
März 2005 und Abdelchal im Sadul la jew im Juni 2006 sowie des „Topterror isten" 
Schami l Bassajew im Juli 2006 gibt es laut Schätzungen der lokalen tsche
tschenischen Sicherheitskräfte weiterhin einige Hunderte Rebel len in den Berg
regionen Tschetscheniens, die vor al lem Ansch läge auf Sicherheitskräfte ver
üben. Der russische Armeegenera l Krivonos nannte am 11.05.2007 eine Zahl 
von noch 300 aktiven Kämpfern. Eine dauerhaf te Befr iedung der Lage in Tsche
tschenien ist somit noch nicht e ingetreten. Die Akt iv i täten der tschetscheni
schen und föderalen Sicherheitskräfte gegen die Rebel len, insbesondere in den 
tschetschenischen Grenzgebieten zu den nordkaukasischen Nachbarrepubl i 
ken, wurden auch 2007 fortgesetzt. Seit 1999 forderte der Konfl ikt erhebl iche 
Opfer: 10.000 bis 20.000 getötete Zivil isten (Angaben der russischen Men
schenrechtsorganisat ion „Memorial") , 5000 bis 7000 getötete und 18.000 ver
letzte Angehör ige der Sicherheitskräfte (Zahlen des Verte id igungsminister iums, 
die tei lweise widersprüchl ich sind) (vgl. AA, Bericht über die asyl - und abschie
bungsrelevante Lage in der Russischen Föderat ion, 13.01.2008). 

Die von Ramsan Kadyrow im Schat ten der autoritären Herrschaft Putins in 
Tschetschenien aufger ichtete Präsidialdiktatur bricht vol lständig mit jenen Prin
z ip ien, nach denen die Tschetschenen als Volk bis zu Präsident Maschadow 
vor al lem auf dem Lande gelebt haben und nach denen ihre Gesel lschaft orga
nisiert war. Es war dies eine vormoderne, patr iarchalisch und zugle ich demo
kratisch aufgebaute Ordnung von Sippen (tejp) und Sippenverbänden (tuch-
kum) . In ihr spielten Statusfreiheiten und demokrat ische Mechan ismen eine 
wicht ige Rolle, wei l die Tschetschenen - im Unterschied zu den Nachbarvöl 
kern - n iemals e inen Grundadel mit feudaler Herrschaft und Leibeigenschaft 
hervorgebracht hatten. Die russisch-sowjet ische Fremdherrschaft hat zwar tief 
in die tradit ionelle Ordnung der Tschetschenen eingegr i f fen, aber kraft ihrer 
s tarken kollektivist ischen Elemente und Institutionen in Partei und Staat (Sow
jets) der patr iarchal ischen te jp-Ordnung elast ische Anpassungs- und dadurch 
w i rksame Über lebensmögl ichkei ten geboten (vgl. Prof. Dr. Luchterhandt an 
HessVGH vom 08.08.2007, a. a. O.). Die von d e m gerade erst 30 Jahre alten 
Präsidenten Kadyrow mit Moskauer Hilfe und Garant ie err ichtete, mit wachsen
der Einseit igkeit ausgestal tete und rücksichtslos durchgesetzte diktatorische po
l i t ische Ordnung in der Republ ik setzt sich über alle vom tschetschenischen 
Gewohnhei tsrecht (adat) gehei l igten Grundsätze h inweg: Anerkennung für den 
Vorrang und die Würde des Alters, demokrat ische Konsensstrukturen, Achtung 



— 16 — 

der tejpi-Ordnung. Zwar ist auch die Herrschaft Ramsan Kadyrows im Ansatz 
die e ines Clans, da sie im Kern auf dem Tejp benoj beruht, der im Raum von 
Gudermes-Dorf Centoroj wurzelt , aber sie ist in s ich wesent l ich anders struktu
riert. Insbesondere werden wicht ige Repräsentanten und Akteure des Kadyrow-
Clans sowie weiterer mit ihm verbündeter Gruppen von Mot iven gesteuert , die 
den Bruch mit einer wei teren festen Institution des tschetschenischen adat be
deuten,) nämlich der Blutrache. Die von Kadyrow befehl igten Verbände sind im 
Kern aus Bündnissen von Personen hervorgegangen, die - da sie wegen kr imi
neller Handlungen der Blutrache verfal len waren - sich zusammenfanden , um 
gemeinsam als sogenannte Krovniki stärker als die Rächer der geschädigten 
tejps zu sein, ja , mehr als das, jene mit den über legenen russischen Sicher
heitskräften im Rücken zu unterdrücken und zu erniedr igen, zu ver fo lgen und 
ggfs. auch zu vernichten. Der durch eine solche „Polit ik" der Machthaber be
wirkte Zuzug zum tschetschenischen Untergrund von Seiten verbitterter, ver
zweifelter Menschen ist eine ihrer Folgen. Ein anderer Aspekt ist die Unbere
c h e n b a r e n des von kr iminel len, zu allem fähigen Gewalt tätern beherrschten 
Kadyrow-Regimes. Angefangen von Ramsan Kadyrow selbst, von dem bekannt 
ist, dasp er - wie etwa Saddam Hussein - sich an den Qualen seiner Opfer in 
der „pr ivaten" Gefängnisanlage seines Heimatdorfes und Machtzentrums Cen 
toroj weidet und sich bisweilen selbst an Fol terungen beteiligt, sind all zu viele 
Vertreter dieses Regimes von kr iminel len Leidenschaften, von Al lmachtsgefüh
len und Mordlust, von Habgier und Hass gesteuert. Dem Kadyrow-Regime ist 
daher im Al l tag ein starker Zug zu „privat" gesteuerten, daher unberechenbaren 
Gewaltakt ionen und Ausbrüchen, kurz zur Irrationalität e igen. Nicht zuletzt dies 
erzeugt in wei ten Tei len der Gesel lschaft, vor al lem bei Angehör igen der älteren 
und mitt leren Generat ion, ein ausgeprägtes Gefühl der Unsicherheit und 
Schutzlosigkeit . Davon betroffen sind keineswegs nur die Rückkehrer aus den 
Nachbarregionen, sondern im Prinzip alle Einwohner der Republik. Gle ichwohl 
stellen sich für die Rückkehrer einige spezif ische Sicherheitsfragen (vgl. zum 
Ganzen: Prof. Dr. Luchterhandt an HessVGH vom 08.08.2007, a. a. O. j . 

I 

Vor d iesem Hintergrund einer sowohl in autor i tären als auch wi l lkürl ichen 
Machtstrukturen gefangenen Gesel lschaft wird die Sicherheitslage insbesonde
re zurückkehrender Tschetschenen von sachkundigen bzw. sachverständigen 
Stel len nicht einheitl ich bewertet: 

Das Auswärt ige Amt kommt in seiner Stel lungnahme an den HessVGH vom 
06.08.2007 in deutl icher Abweichung zu der noch in se inem Lagebericht vom 
17.03.2007 geäußerten Einschätzung zu dem Ergebnis, dass sich die a l lgemei
ne Sicherheitslage in der tschetschenischen Republik im Wesent l ichen normal i 
siert und die Zahl i l legaler Verhaf tungen und Ent führungen von Personen stark 
abgenommen habe. So genannte „Säuberungen" seien schon seit mehreren 
Monaten nicht mehr durchgeführt worden. Tschetschenische Volkszugehör ige, 
die nach Abschluss der Kampfhandlungen in die tschetschenische Republik z u 
rückgekehrt seien, lebten in der Regel ein normales Leben, wobei sich „norma
les Leben" nicht am deutschen Standard, sondern an dem Standard Tsche-
tscheniens von noch vor e inem Jahr orientiere. Anfe indungen von Seiten der 
tschetschenischen und föderalen Sicherheitskräfte, aber auch von Nachbarn 
aus mögl ichen Neidmot iven, seien im Einzelfall nicht auszuschl ießen. Über 
Drangsal ierungen durch tschetschenische Rebel len lägen keine Erkenntnisse 
vor. Die Rückkehr in ein normales Leben sei al lerdings nur für Personen m ö g 
lich, die nicht aktiv an Kampfhandlungen te i lgenommen hätten. Russische oder 
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tschetschenische Sicherheitskräfte stellten derzeit keine Gefahrenquel le für die 
männl ichen Jugendl ichen dar, da sie unter Berücksicht igung des Alters, in dem 
sie die tschetschenische Republik ver lassen hätten, nicht in dem Verdacht 
s tünden, zu Kämpfern zu werden. Tradit ionell hätten sie zudem bei Verlust des 
Vaters eine wicht ige Rolle innerhalb des Fami l ienverbands zu übernehmen. 
Von mögl ichem Interesse sei al lerdings diese Al tersgruppe für die tschetscheni
schen Kämpfer, die durch agitatorische Arbei t unter Jugendl ichen versuchten, 
ihnen ihre ideologischen Wertvorste l lungen zu vermitteln und sie auf ihre Seite 
zu z iehen. Tschetschenen würden seit 2001 auf freiwil l iger Basis in die russi
sche Armee au fgenommen, aber bis lang nur in ger inger Zah l und in Spezia l -
funkt ionen in Tschetschenien eingesetzt. Soweit es gleichwohl zu Übergri f fen 
komme, könnten diese in Erpressung von Ge ld , Drohungen, im Einzelfall aber 
auch in Entführung oder Folter bestehen. Eine geschlechtsspezi f ische Unter
scheidung der Übergr i f fsmethoden und Intensität lasse sich nicht feststel len. Im 
Übrigen gebe es in der tschetschenischen Republik kaum allein s tehende Frau
en, da sie auch als Wi twen in der Famil ie der Verwandten lebten. Personen, d ie 
Opfer von Übergri f fen von russischen oder tschetschenischen Sicherheitskräf
ten geworden se ien, könnten sich an die zuständigen Rechtsschutzorgane und 
Gerichte wenden , jedoch seien die Erfolgsaussichten immer noch ger ing. 

Amnes ty international (vgl. Auskunft an den HessVGH vom 27.04.2007) ist der 
Auf fassung, von einer Normal is ierung der Situation in Tschetschen ien könne 
nach wie vor keine Rede sein, es komme im ger ingen Umfang weiterhin zu be
waffneten Auseinandersetzungen zwischen russischen und tschetschenischen 
Sicherheitskräften auf der einen und bewaffneten Opposi t ionsgruppen auf der 
anderen Seite. Diese Zusammens töße fänden vorwiegend nur noch in den süd
l ichen Regionen der Republ ik statt, aber durchaus auch ab und an in anderen 
Tei len Tschetscheniens und sogar in der Hauptstadt Grosny. Regelmäßige 
Luftangriffe und Art i l ler iebeschuss durch die föderalen russischen Kräfte, von 
denen frühere Phasen des zwei ten Tschetschenienkonf l ik ts geprägt waren, 
fänden in dem damal igen A u s m a ß nicht mehr statt. Die Übergrif fe auf die Zivi l
bevölkerung, die mit schweren Menschenrechtsver le tzungen einhergingen, 
dauer ten jedoch fort. Für Tschetschenen, die während des zwei ten Tsche
tschenienkr ieges ihre Heimatregion ver lassen haben und jetzt nach Tsche
tschenien zurückkehren, könne sich die Sicherhei ts lage vielfach noch schlech
ter darstel len als für diejenigen, die in den letzten Jahren in Tschetschenien 
verbl ieben seien. Die Sicherhei ts lage insbesondere junger männl icher Tsche
tschenen sei sehr schlecht, da diese generel l verdächt igt würden , mit den W i 
derstandskämpfern unter einer Decke zu s tecken. Rückkehrer seien danach 
mehr bedroht, unrechtmäßig fes tgenommen, gefoltert und misshandel t zu wer
den oder „zu verschwinden" . 

Die Heinrich-Böll-Sti f tung ist ebenfal ls der Ansicht , dass Rückkehrern eine er
höhte Gefahr drohe. Sie würden oft Opfer von Erpressungen. Von offiziellen 
tschetschenischen Stel len würden sie beschuldigt, bei den Rebel len gewesen 
zu sein, wobei ihnen angeboten werde, d iese Beschuld igungen gegen auch 
wiederhol te oder regelmäßige Geldzahlungen fal len zu lassen (vgl. Auskunft 
der Heinrich-Böll-Sti f tung an HessVGH vom 20.04.2007). 

Gleich lautend kommt Frau Svet lana Gannuschkina, Vors i tzende der Men
schenrechtsorganisat ion „Memor ia l " , in ihrer Auskunf t an den HessVGH vom 
17.05.2007 zu dem Ergebnis, dass Rückkehrer nach Tschetschenien beson-
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ders gefährdet seien, da man sie verdächt ige, bei den Aufs tändischen gewesen 
zu sein. Außerdem würden sie Opfer von Erpressungsversuchen, da man da
von ausgehe, dass sie über Geld verfügten. Jeder, der nach Tschetschenien 
reise, begebe sich in Lebensgefahr, wobei rückkehrgefährdet insbesondere 
junge Männer seien, die man verdächt ige, sich bewaffneten Banden ange
schlossen zu haben. W e r auch nur zur Passbeantragung nach Tschetschenien 
zurückkehre, könne sich den Terror ismusvorwurf e inhandeln. W e r altersbedingt 
noch keinen Pass habe oder wer seinen sowjet ischen Pass verloren habe, kön
ne auf keinen Fall nach Tschetschenien reisen. Bei j edem Versuch, einen der 
Checkpoints zu passieren, werde er unweigerl ich fes tgenommen. In der tsche
tschenischen Republ ik gebe es nicht einmal ein Mindestmaß an Sicherheit, 
Menschen würden auch weiterhin unter fabrizierten Vorwür fen angeklagt und 
verurteilt, Folter sei ein übl iches Mittel, um Geständnisse und Beschuld igungen 
zu erzwingen. 

Dies e inschränkend wird im Bericht von „Memor ia l " von Oktober 2007 (Zur Lage 
der Bewohner Tschetscheniens in der Russischen Föderat ion, August 2006 -
Oktober 2007) al lerdings beschr ieben, dass sich in dem Berichtszeitraum von 
August 2006 bis Oktober 2007 für die Menschen der Republik bedeutsame 
Veränderungen ergeben hätten. So hätten die Ent führungen und Morde bis En
de 2006 schri t tweise abgenommen, seit Januar 2007 sogar stark. Dabei ve rmu
te man, dass Ramsan Kadyrow den Chefs der ihm unterstehenden Strukturen 
klar gesagt habe, dass Entführungen nicht mehr geduldet würden. Besorgnis 
erregend bleibe jedoch, dass Strafprozesse mit fabrizierten Anschuld igungen 
geführt würden, wobei zentraler Bestandtei l der Beweis lage Geständnisse se i 
en, wie sie aus der Stalinzeit als „Königin der Beweise" bekannt seien. Aller
dings bleibt „Memor ia l " bei seiner Einschätzung, dass besonders gefährdet 
Rückkehrer aus dem Aus land seien, da man bei ihnen viel Geld vermute. 

Nach der Auskunft des U N H C R an den Hess. V G H vom 08.10.07 hat sich die 
Sicherheits lage in Tschetschenien graduel l verbessert , unrechtmäßige Hand
lungen und Gewaltakte stellten jedoch weiterhin eine Bedrohung für die or tsan
sässige Bevölkerung dar. Von lokalen und internationalen Menschenrechtsor-
ganisat ionen würden insbesondere die Straffreiheit bei Menschenrechtsver let-
zungen und das Versagen der Behörden bei der Untersuchung und strafrechtl i
chen Verfo lgung von Menschenrechtsver letzungen beklagt, außerdem die A n -
wendung von Folter und unrechtmäßiger Inhaftierung sowie die Nichtbeachtung 
des Prinzips der Rechtmäßigkei t durch die Exekut ivorgane sowie die fehlende 
Unabhängigkei t der Rechtsprechungsorgane. Entführungen und das 
„Verschwindenlassen" von Personen seien weiterhin zu verzeichnen, auch 
wenn solche Ereignisse im Vergleich zu den f rüheren Jahren stark abgenom
men hätten. Nach den von „Memoria l" gesammel ten Daten seien im Jahr 2006 
195 Personen in Tschetschenien entführt worden, 98 von ihnen seien nach 
Zahlung eines Lösegeldes f re igelassen, 15 Personen getötet worden. 15 Fälle 
würden derzeit noch untersucht, während der Verble ib von 69 Personen weiter
hin ungeklärt sei . Für die ersten 7 Monate des Jahres 2007 sei über die Entfüh
rung von 24 Personen berichtet worden, 15 Personen seien freigelassen oder 
freigekauft worden und eine Person sei tot aufgefunden worden. 6 Fälle würden 
derzeit noch untersucht, während der Verble ib von 2 Personen weiterhin unge
klärt sei. Die Zahlen, die von den Behörden für die genannten Zei t räume ange
geben! worden seien, seien wesent l ich geringer. Für Rückkehrer lägen dem 
U N H C R keine umfassenden Untersuchungen vor, es lägen al lerdings Berichte 
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vor, wonach der föderale Sicherhei tsgeheimdienst (FSB) Rückkehrer aus dem 
Aus land unter Beobachtung stelle und diese zu Bef ragungen einbestel le. Es sei 
bekannt, dass Rückkehrer aus Georgien zu den FSB-Büros gebracht und dort 
befragt würden. Es lägen jedoch keine Berichte darüber vor, dass Rückkehrer 
neben der Befragung zusätzl ichen Problemen ausgesetzt seien. Vie lmehr 
scheine es so, dass die Probleme, denen Rückkehrer mögl icherweise ausge
setzt se ien, eher davon abh ingen, ob sie eine „saubere" Akte hätten als von der 
Tatsache, dass sie für einige Jahre in e inem GUS-Staat gelebt hätten. Junge 
männl iche Rückkehrer, d ie dem Rekrut ierungsalter nahe se ien, könnten aller
dings von den Behörden als potenziel le Gefahr für die Regierung angesehen 
werden , wenn sie Rebel lenkämpfer unter ihren Fami l ienangehör igen ( im wei ten 
Sinne) hätten bzw. gehabt hätten. Al lein s tehende Frauen ohne männl ichen 
Schutz oder Schutz durch ihre Famil ie seien potenziel l stärker gefährdet, ge
schlechtsspezi f ischer Gewal t durch die Gemeinschaf t oder im häusl ichen Be
reich ausgesetzt zu sein. Dies gelte besonders für n icht tschetschenische Frau
en, da Tschetscheninnen mögl icherweise bis zu e inem gewissen Grad von ihrer 
„Großfami l ie" Schutz erhiel ten, auch wenn sie keine direkten männl ichen Fami
l ienangehör igen (mehr) haben. Als besonders rückkehrgefährdet seien (frühere) 
Mitgl ieder il legaler, bewaffneter Format ionen und deren Angehör ige e inzu
schätzen sowie Personen, die offizielle (auch sehr niedrige) Posi t ionen im Re
g ime Maschadow inne gehabt hätten, Personen, die offensichtl ich von den Po
si t ionen der gegenwär t igen Regierung abweichende poli t ische Ansichten hät ten 
sowie Personen, die mögl icherweise für ihre vor der Flucht erfolgte, nichtmil i tä
r ische Unterstützung der Rebel lentruppen strafrechtl ich zur Verantwor tung ge
zogen werden könnten. 

Prof. Dr. Luchterhandt kommt in seiner Ste l lungnahme an den HessVGH vom 
08.08.2007 zu dem Ergebnis, dass die heutige Lage im Vergleich zu den Ver
häl tn issen, die bis etwa 2005 auf dem Gebiet der öffentl ichen Sicherheit und 
Ordnung, also zunächst nach 1999 unter der direkten Herrschaft der föderalen 
Sicherheits- bzw. Streitkräfte, dann ab etwa 2004 unter dem immer mächt iger 
hervortretenden Ramsan Kadyrow in Tschetschenien geherrscht haben, wenige 
Monate nach der Erhebung Ramsan Kadyrows zum Präsidenten der Republ ik 
(02.03.2007) - bei al len Vorbehal ten - eine deutl ich andere, d. h. bessere sei . 
Nach übere inst immender Einschätzung aller Beobachter Tschetscheniens unter 
Einschluss auch der Menschenrechtsorganisat ionen seien die Fälle von Mord, 
Fol terungen, Misshandlungen, Menschenraub und Freihei tsberaubung signif i 
kant zurückgegangen. Halte dieser Zustand an, werde man bald von einer auch 
qualitativ neuen Lage der inneren Verhäl tn isse Tschetscheniens sprechen kön
nen. 

Auch jüngere Presseberichte deuten darauf hin, dass sich die Lage für Tsche
tschenen in Tschetschenien erkennbar verbessert hat. 

In e inem Art ikel von „Spiegel Onl ine" vom 01.03.2008 („Geld gewinnt die 
Schlacht um Grosny") heißt es, acht Jahre nach dem russischen Einmarsch 
komme der Wiederaufbau voran. In Grosny, der von zwei Kr iegen zerstörten 
Hauptstadt Tschetscheniens, kündeten nur noch Überreste zerschossener Ge
bäude von den Schrecken der Vergangenhei t . Grosny wachse. Die staatl iche 
tschetschenische Universität zähle heute wieder 16.000 Studenten. Ihre Dozen
ten bereiteten sie auf rund 70 verschiedene Berufe vor. Ach t Jahre nach 
Kr iegsbeginn scheine Russland heute im einst so aufsässigen Tschetschenien 
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einen späten Sieg davon getragen zu haben. Nur noch versprengte Gueri l la-
Trupps widersetzten sich Moskaus Statthalter in der Kaukasusrepubl ik, Präsi 
dent Ramsan Kadyrow. Ihre Zahl werde auf wenige Hundert geschätzt. Kady
row, auf Russlands Seite gewechsel ter ehemal iger Rebel l , habe sie erfolgreich 
dezimiert. Viele der ehemal igen Kämpfer dienten heute in seiner Pr ivatarmee. 
W e n der 31-Jährige nicht auf seine Seite z iehen könne, den machten seine 
Schwadronen nieder. Die verbl iebenen Widerständler hätten sich inzwischen in 
verfeindete Islamisten und National isten gespal ten. Die verbesserte Sicher
heitslage lasse die Menschen in Grosny aufatmen. Der Wiederaufbau gel inge in 
Rekordzeit. Es sei ein merkwürdiger Aufbruch in Tschetschenien, gespeist von 
Erschöpfung. Den Wiederaufbau tr ieben enorme Zuwendungen aus Moskau. 
Die neue „Stabilität" fuße auf der Kriegmüdigkeit der Menschen - und auf 
Angst. Wen ige wagten heute noch, in aller Öffentl ichkeit Präsident Ramsan Ka
dyrow zu krit isieren. Der Fr ieden im Kaukasus habe seinen Preis. Moskaus Es
tabl ishment umarme Kadyrow, weil dessen eiserne Faust endl ich für ein Min
des tmaß an Ruhe sorge. Dafür sei Russland auch bereit, wei tgehende Zuge
ständnisse zu machen . Sicherheitskräfte der russischen Zentra lmacht rückten 
kaum mehr aus ihren Kasernen in Grosny aus. Stück für Stück sicherten sich 
Kadyrows ergebene Einheiten immer größeren Einfluss. 

In e inem Art ikel in „ tagesschau.de" vom 28.02.2008 („Wir sind alle kr iegsmüde") 
heißt es, Tschetschenien scheine heute, auch wenn der zweite Tschetsche
nienkrieg den Widerstand der Separat isten nicht gebrochen habe, befriedet. 
Doch der Preis dafür sei hoch gewesen. Die meisten Menschen wol l ten einfach 
Frieden, keiner mehr „in die Berge". Der Prospekt Pobjeda (zu deutsch; "Sieg") 
sei wieder eine breite Einkaufsstraße mit Läden, Cafés und der größten Mo
schee Europas, die noch in Bau sei. Überall werde in Grosny gebaut. Tsche
tschenische Milizen bewachten den Wiederaufbau, unübersehbar stünden sie 
schwer bewaffnet auf Straßen und Plätzen. Au f fast al len Baustel len des Lan
des arbeiteten Bauarbeiter aus der Türke i , aus Dagestan oder aus anderen Re
publ iken; die Tschetschenen seien noch unausgebi ldet. Ruinen oder Ein
schusslöcher seien nur noch selten zu sehen, mehr am Stadtrand, wo auch 
noch Warnschi lder auf Minenfelder hinwiesen. Doch der Al l tag sei fr iedl ich, 
meine die Journalist in Sura, die wei ter geäußert habe, sie lebten schon viel 
besser, die Kindergärten, die Schulen, die Universität arbeiten, wenn auch das 
Niveau der Ausbi ldung noch nicht sehr hoch sei . Freie Meinungsäußerung und 
freie Wah len seien al lerdings tabu. Präsident Kadyrow sei al lgegenwärt ig, j ede 
zentrale Hauswand trage sein Porträt oder das seines Vaters. Auch in den Köp
fen sei Kadyrow angekommen. 

Die Organisat ion „Ärzte ohne Grenzen e. V." stellt in ihrem Bericht aus dem 
Jahr 2007 fest, dass Zehntausende Vertr iebene, die in die Nachbarrepubl iken 
Inguschet ien und Dagestan gef lohen waren, nach Tschetschenien zurückge
kehrt seien. Große Anstrengungen würden unternommen, um den Wiederauf
bau der vor weniger als e inem Jahrzehnt von schweren Bombardements zer
störten Hauptstadt Grosny voranzubr ingen. Dennoch müsse die Kaukasusregi 
on weiterhin als ein Pulverfass bezeichnet werden. Außerha lb Tschetscheniens 
seien die Kämpfe wieder aufgeflackert, und die gesamte Region sei nach w ie 
vor von hoher Mil i tärpräsenz geprägt. Entführungen, Morde, das Verschwinden 
von Personen und Bombenansch läge seien vor al lem in Inguschet ien, Nordos-
set ien und Dagestan auf der Tagesordnung. Auch im Inneren Tschetscheniens 
sei die Lage für die Zivi lbevölkerung noch immer angespannt . Ebenso leicht 

http://�tagesschau.de
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könne man in e inen sporadischen Schusswechsel geraten wie in e inen Au toun 
fall mit schweren Mi l i tärfahrzeugen verwickelt werden . 

Die Organisat ion „Cap Anamur" (Boris Dieckow) berichtet unter Datum vom 
18.02.2008, wer jetzt nach Grosny fahre, werde auf den ersten Blick Schwier ig
keiten haben, Indizien dafür zu f inden, dass hier ein Krieg stat tgefunden habe. 
Vor al lem in den letzten zwei Jahren habe in Grosny und in ganz Tschetsche
nien ein massiver Wiederaufbau stat tgefunden. Die hinlänglich bekannten Bil
der des zerstörten Zentrums von Grosny seien Geschichte. Das „System Kady
row" funkt ioniere. 60.000 russische Soldaten seien in den Kasernen, aber im 
Al l tagsbi ld nicht mehr sichtbar. Kadyrow sichere den Menschen in Tschetsche
nien eine Stabilität, die sie seit 15 Jahren nicht hat ten. W e r die Extreme einer 
Diktatur nicht erfahre, richte sich e in. 

Die Gesel lschaft für bedrohte Völker betont in ihrer Ste l lungnahme an den 
HessVGH vom 18.06.2007, bei den jüngst veröffentl ichten Stat ist iken, nach de
nen sich in den Städten die Lage verbessert habe und die Zahl der Gewalt
verbrechen zurückgegangen sein solle, sei zu berücksicht igen, dass sich viele 
Menschen aus Angst vor Repressal ien davor fürchteten, eine Anze ige über 
Gewal tverbrechen durch die tschetschenischen Sicherheitskräfte zu erstatten. 

Auch Prof. Dr. Luchterhandt weist in seiner Auskunf t an den HessVGH vom 
08.08.2007 darauf hin, dass vor al lem zwei Faktoren, welche die Einschätzung 
der Sicherhei ts lage wesent l ich erschwerten, zu benennen seien, näml ich ers
tens die tief s i tzende Furcht und Angst einer durch die beiden Tschetschenien
kr iege traumatis ierten Bevölkerung und zwei tens die Diskrepanz zwischen öf
fent l ich - durchaus von verschiedenen Sei ten, staat l ichen Institutionen und ge
sel lschaft l ichen Organisat ionen - verbreiteten Zahlen über schwere und 
schwerste Menschenrechtsver le tzungen und deren Opfer. 

Die Schweizer ische Flüchtl ingshil fe (Klaus Amman) führt in ihrem Bericht vom 
Januar 2007 (S. 6) aus, während insbesondere in der tschetschenischen 
Hauptstadt Grosny wieder gebaut werde, verschwänden nach wie vor Men
schen. Es werde immer noch gemordet und gefoltert. Als Täter verdächt igten 
Menschenrechtsakt iv ist ( inn)en immer häufiger Kadyrowzy. Deutl ich verschlech
tert habe sich die Sicherhei ts lage in den schwer zugängl ichen Bergregionen. 
Dorthin habe sich in den letzten Monaten und Jahren die Ause inandersetzung 
zwischen Sicherheitskräften und Widers tandskämpfern verlagert. Die lokale 
Bevölkerung werde verdächt igt , Widers tandskämpfer zu unterstützen, und leide 
deshalb besonders unter den Übergrif fen durch die Sicherheitskräfte. Um die 
Menschenrechte stehe es in Tschetschenien ähnl ich wie um die Bausubstanz 
seiner Häuser: Vordergründig verbessere sich die Lage, die Menschenrechts
organisat ionen meldeten einen deut l ichen Rückgang der Gewal tverbrechen in 
Tschetschenien: 

Laut Memorial sei die Zahl der Morde und Versch leppungen zwischen Herbst 
2005 und Herbst 2006 um ein Drittel auf 192 Morde und 316 Fälle von Ver
schwundenen zurückgegangen. Im Jahr zuvor seien es noch 310 Morde und 
418 Versch leppungen gewesen. Al lerdings sei anzumerken, dass das Memor i -
al-Monitor ing nur ein Drittel des tschetschenischen Terr i tor iums umfasse und 
dass Daten insbesondere über die Bergregionen, in denen die Gewal t zuge 
nommen habe, in der jüngsten Statistik fehl ten. Außerdem gäben Menschen-
rechtsaktivist( inn)en zu bedenken, dass unter Kadyrows Reg ime viele Men-
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schenrechtsver letzungen aus Angst vor Repressal ien erst gar nicht mehr ange
zeigt worden. Gewisse Verbesserungen seien auch bezügl ich der humani tären 
und soz iökonomischen Lage in Tschetschenien unübersehbar. So nehme die 
Zahl der Geschäf te und Cafes in den Städten stetig zu . Strassen und Gebäude 
würden renoviert. Ministerpräsident Kadyrow übergebe Famil ien vor laufenden 
Kameras die Schlüssel zur fr isch erstellten Wohnung . Al lerdings seien diese 
Fortschritte nicht nur auf die massiven Gelder zurückzuführen, die Moskau jähr
lich überweise und von denen nach wie vor große S u m m e n veruntreut würden. 
Der Wiederaufbau werde gemäß Angaben von Menschenrechtsakt iv is t innen 
dadurch f inanziert, dass Kadyrow von allen Bediensteten eine „freiwil l ige" 
Spende abpresse. Diese Gelder f lössen in den so genannten „Kadyrow-Fonds", 
aus dem wiederum der Aufbau von Schulen, Sportstätten und anderen öffentl i
chen Einr ichtungen f inanziert werde. 

Sowohl amnesty international (Auskunft an den HessVGH vom 27.04.07} als 
auch die Gesel lschaft für bedrohte Völker (Auskunft an des HessVGH vom 
18.06.07) gehen in Übereinst immung mit Memorial davon aus, dass die Sicher
heitslage insbesondere junger männl icher Tschetschenen sehr schlecht ist, da 
diese generel l verdächt igt würden, mit den Widers tandskämpfern unter einer 
Decke zu stecken. Rückkehrer seien danach mehr bedroht, unrechtmäßig fest
genommen, gefoltert und misshandel t zu werden oder „zu verschwinden". 

Laut Auskunft des U N H C R an den HessVGH vom 08.10.2007 gibt es keine 
Hinweise darauf, dass zurückkehrende Personen bei ihrer Rückkehr allein auf 
Grund der Tatsache verfolgt werden, dass sie im Aus land gelebt haben, oder 
deshalb, wei l sie einer ethnischen Minderheit angehörten. Maßgebl ich für eine 
Verfo lgungsgefahr im Falle einer Rückkehr sei insbesondere die tatsächl iche 
oder unterstellte - f rühere - Mitwirkung bzw. Einbindung bei den Rebel lengrup
pen oder im Reg ime Maschadow. In d iesem Zusammenhang verweist UNHCR 
auch auf die bereits oben benannten besonders gefährdeten Rückkehrergrup
pen. 

Nach der Auskunft von Prof. Dr. Luchterhandt an den HessVGH vom 
08.08.2007 ist die Gefahr, Opfer von russischen Sicherheitseinheiten, sei es 
von Soldaten oder russischen Mi l izverbänden mit Sonderaufgaben des födera
len Innenminister iums zu werden, für die Bevölkerung zwar weiterhin vorhan
den, aber aus den genannten Gründen - Tschetschenis ierung des Tsche
tschenenkonf l ikts und quanti tat iv begrenzte Einsätze - nur noch als ger ing e in
zustufen. Anders verhalte es sich jedoch mit den föderalen Verbänden tsche
tschenischer Sicherheitskräfte, also mit den Kadyrovcy, Jamadaevcy, Kakivci , 
wobei die beiden zuletzt genannten nicht der Kommandogewal t von Ramsan 
Kadyrow unterstünden. Hier sei d ie Gefahr, Opfer schwerer Angri f fe auf Frei
heit, Leben und Leib zu werden , noch immer als relativ hoch e inzuschätzen, 
obgleich sie im Vergleich zu f rüheren Jahren deutl ich geringer geworden sei . 
Dabei lägen keine Angaben über Fälle vor, welche Rückschlüsse auf eine hö
here Gefährdung oder gar Sonderbehandlung von Rückkehrern zul ießen. So 
habe im Oktober 2006 der Leiter des tschetschenischen Memoria lbüros unter 
Berufung auf Anna Pol i tkovskaja festgestel l t , dass 85 % der Ent führungen in 
Tschetschenien auf das Konto der Ramsan Kadyrow unterstehenden Verbände 
gingen. Dieser Prozentsatz könne auf die Verantwort l ichkeit für menschen
rechtswidrige Repress ionsmaßnahmen der Sicherheitskräfte im Al lgemeinen 
ausgedehnt werden. Abstrakt betrachtet sei es nicht nur wahrschein l ich, son-
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d e m selbstverständl ich, dass bekannte oder gar prominente Funkt ionäre oder 
Parte igänger Präsident Maschadows und der „ tschetschenischen Republik 
Ickeri ja" im Falle ihrer Rückkehr aus der Diaspora nach Russland und speziell 
nach Tschetschenien nicht - nur - rout inemäßig behandelt , sondern angefan
gen bei den Einreiseformal i täten von dem in so lchen Fäl len zuständigkei tshal
ber eingeschal teten FSB, also dem Inlandsgeheimdienst, e iner sorgfält igen 
Überprüfung und Kontrol le unterzogen würden. Gewöhnl iche Tschetschenen, 
die auf dem Höhepunkt der „anti terrorist ischen Operat ion" (2000) Tschetsche
nien ver lassen hätten, um irgendwo ungefährdet in Ruhe leben zu können, dürf
ten wahrschein l ich bei ihrer Rückkehr keiner größeren Gefährdung ausgesetzt 
sein als andere Tschetschenen auch. Dabei bleibe festzuhal ten, dass die einen 
wie die anderen Sicherheitskräfte menschenverachtend, wäh l - und rücksichts
los bei den „ant i terror ist ischen" Akt ionen (auch) gegen die Ziv i lbevölkerung vor
g ingen und „Kol lateralschäden" bedenkenlos in Kauf nähmen. Bombardements 
und Beschießungen von Gebäudegruppen, von Siedlungen sowie ganzer Dör
fer sowie großräumige „Säuberungen" bis in die jüngste Zeit sprächen, wenn
gleich sie deut l ich sel tener geworden seien, eine beredte Sprache. Al lerdings 
sei die Gefährdung durch föderale - russische und tschetschenische - Sicher
heitskräfte beeinträchtigt zu werden, 2007 gegenüber 2006 und 2005 noch 
einmal messbar ger inger geworden. Darauf, dass sich dieser Trend bald um
kehren könnte, deute gegenwärt ig nichts hin. 

Betroffene Personen haben zwar theoret isch die Mögl ichkeit , s ich im Fall von 
Übergri f fen erfolgreich durch Inanspruchnahme staatl icher Stellen zur Wehr zu 
setzen, indem sie sich an die zuständigen Rechtsschutzorgane und Gerichte 
wenden (Auskunft des Auswär t igen Amts an den HessVGH vom 06.08.2007). 
Viele lokale und internationale Menschenrechtsorganisat ionen äußern jedoch 
wei terhin erhebl iche Bedenken hinsichtl ich der Menschenrechtssi tuat ion in der 
tschetschenischen Republik; deren Berichte heben besonders die Sorge über 
die Straffreiheit bei Menschenrechtsver le tzungen und das Versagen der Behör
den bei der Untersuchung und strafrechtl ichen Verfo lgung von Menschen
rechtsver letzungen, über die Anwendung von Folter und unrechtmäßiger Inhaf
t ierung sowie über die Nichtbeachtung des Prinzips der Rechtmäßigkei t durch 
die Exekut ivorgane und die fehlende Unabhängigkei t der Rechtsprechungsor
gane und die übermäßige Macht der Exekut ive hervor (Auskunft des U N H C R 
an den HessVGH vom 08.10.2007). Gegenüber dem schon von vornherein ge
schwächten Rechtsschutz des Bürgers gegenüber Sicherhei tsorganen in Russ
land erfährt die Lage in Tschetschenien dabei in mehrfacher Hinsicht noch eine 
wei tere Schwächung, und zwar zunächst dadurch, dass in der Republ ik de fac
to ein Sonder- bzw. Notstandsregime gilt bzw. angewendet wird, das von den 
Grund- und Menschenrechten der födera len Ver fassung nicht e inmal mehr ein 
Schatten übrig lässt (Gutachten von Prof. Dr. Luchterhandt an den HessVGH 
vom 08.08.2007). Die staatl iche Praxis wird dadurch best immt, dass Präsident 
Kadyrow nicht nur die republ ikanische Exekutive, sondern über seine kadyrovcy 
auch die beiden Kammern des Par laments und die in der Republ ik jud iz ieren-
den Gerichte beherrscht. In aller Regel werden Ermit t lungsverfahren nach ein i 
ger Zeit mit der stereotypen Formel eingestellt, man habe die Täter nicht fest
stel len können, und das selbst dann, w e n n die Beweis lage noch so klar und 
erdrückend ist. Immer breiter ist info lgedessen in den letzten Jahren der Strom 
der Beschwerden zum E G M R geworden, wobe i die Beschwerdeführer unisono 
die völl ige Unwirksamkei t des Rechtsschutzverfahrens in Tschetschenien und 
höheren Orts in Moskau feststel len und beklagen. Die ausble ibende Bestrafung 
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der Übeltäter ist deshalb auch zum geflügelten Wort, zur kürzesten Formel für 
die Beschreibung der in Tschetschenien auf dem Gebiet von Justiz und 
Rechtsschutz herrschenden Verhältnisse geworden (Gutachten von Prof. Dr. 
Luchterhandt an den HessVGH vom 08 08.2007 

Unter Würd igung dieser Erkenntnismit tel ist der Senat in seinem Urteil vom 
31.07.2008 (2 L 23/06 -, Juris) zu dem Ergebnis gelangt, dass bei der anzustel
lenden Gefährdungsprognose im Rahmen der Rückausschlussklausel des Art. 
4 Abs. 4 a. E. QRL entscheidend ist, ob der Rückkehrer zu einer der besonders 
gefährdeten Personengruppen gehört, wobei hierzu insbesondere Personen 
zählen, die selbst oder in ihrem famil iären Umfeld von Seiten der tschetscheni
schen Sicherheitskräfte mit ehemal igen oder derzeit igen Mitgl iedern der Rebel
lenorganisat ion in Zusammenhang gebracht werden. Bestehen hierfür Anhal ts
punkte, bleibt es bei dem „ernsthaften Hinweis" des Art. 4 Abs. 4 QRL und der 
darin enthal tenen Vermutungsregel , da dieser Personenkreis mit verfolgungsre
levanten Maßnahmen, die bis hin zu Fol terungen und Verschwindenlassen füh
ren können, bei Rückkehr zu rechnen hat und daher keine st ichhalt igen Gründe 
dagegen sprechen, dass er nicht erneut von solcher Verfolgung oder e inem 
solchen Schaden bedroht ist (HessVGH, Urt. v. 21.02.2008, a. a. O.). Auch der 
BayVGH (vgl. Urt. v. 24.10.2007, a. a O.) geht davon aus, dass von asylerheb
l ichen Ver fo lgungsmaßnahmen solche Personen betroffen sind, die einer be
st immten Risikogruppe angehören, so insbesondere Personen, die selbst der 
Kooperat ion mit den Separat isten verdächt ig sind. 

Hiernach ist zu befürchten, dass der Kläger im Fall seiner Rückkehr nach 
Tschetschenien f lücht l ingsrelevanten Gefährdungen ausgesetzt sein wi rd . Er 
gehört als j emand , der mit Hilfe tschetschenischer Rebel len die Entführung e i 
nes russischen Offiziers und die Frei lassung seines Bruders erzwungen hat, 
dieser Risikogruppe an. 

Dem Kläger steht auch im übrigen Gebiet der russischen Föderat ion außerhalb 
Tschetscheniens keine inländische Fluchtalternative zur Ver fügung. Gemäß Art. 
8 Abs. 1 QRL können die Mitgl iedsstaaten bei der Prüfung des Antrags auf in
ternat ionalen Schutz feststel len, dass ein Antragstel ler keinen internationalen 
Schutz benötigt, sofern in e inem Teil des Herkunfts landes keine begründete 
Furcht vor Verfolgung bzw. keine tatsächl iche Gefahr, einen ernsthaften Scha
den zu er leiden, besteht, und von dem Antragstel ler vernünft igerweise erwartet 
werden kann, dass er sich in d iesem Landestei l aufhält. Es spricht indes eine 
mehr als nur entfernte Wahrscheinl ichkei t dafür, dass der Kläger auf Grund sei 
ner Betei l igung an der „Befreiungsakt ion" seines Bruders und der deshalb be
stehenden landesweiten Fahndung auch in anderen Gebieten seines Heimat
staates als Tschetschenien Maßnahmen der Staatsgewalt ausgesetzt sein wi rd , 
die als Verfolgung im Sinne von § 60 Abs. 1 AufenthG und Art. 9 f. QRL zu wer
ten s ind. Generel l auf die Russische Föderat ion bezogen wird von dem Men
schenrechtsbeauftragten moniert, dass es bei Verhaf tungen, Polizeige
wahrsam und Untersuchungshaft immer wieder zu Folter und grausamer oder 
erniedrigender Behandlung durch Polizei und Ermit t lungsbehörden kommt. Be
sonders kritisch sieht der Menschenrechtsbeauft ragte die Situation vor Beginn 
von Strafverfahren im Rahmen der so genannten „operativen Ermitt lungstät ig
keit" (Auswärt iges Amt, Berichte über d ie asyl - und abschiebungsrelevante La
ge in der Russischen Föderat ion vom 13.01.2008 [S. 23] und vom 22.11.2008 
[S. 21]). Bei Hinzutreten eines unterstel l ten oder vermuteten Terror ismusver-
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dachts besteht die Gefahr erneuter Folter und menschenrechtswidr iger Über
griffe (vgl. HessVGH, Urt. v. 24.04.2008, a. a. O.). 

An dieser Würd igung ist festzuhalten. Es l iegen auch insoweit keine neuen Erkenntnis

se vor, die d iese Würd igung in Frage stel len. 

Im Lagebericht des Auswär t igen Amts vom 07.03.2011 heißt es v ie lmehr zur Lage in 

Tschetschenien (Abschnit t 3 . 1 , S. 21 ff.) u. a.: 

„In Tschetschenien hat Oberhaupt Ramsan Kadyrow ein repressives, stark auf 
seine Person zugeschni t tenes Reg ime etabl ier t . . .Nach zwei Jahren mit deut l i 
chen Fortschritten sowohl bei der Sicherhei ts- als auch bei der Menschen
rechtslage hat sich die Situation in beiden Bereichen in den Jahren 2008 bis 
2010 insgesamt wieder verschlechtert . Berichtet wird von verstärktem Zulauf zu 
den in der Republ ik akt iven Rebel lengruppen und erhöhter Anschlagstät igkei t 
(im gesamten Nordkaukasus soll es nach nicht veri f iz ierbaren Angaben des 
FSB 600 bis 700 aktive Rebel len geben) . . .Nach glaubhaf ten Angaben von 
Menschenrechts-NROs haben die Behörden in einigen Fällen mit dem Abbren
nen der Wohnhäuser der Famil ien von Personen, die sich den Rebel len ange
schlossen haben, reagiert. Wieder angest iegen sind auch die Ent führungszah
len: Memor ia l hat für 2009 in Tschetschenien 93 Entführungsfäl le gegenüber 42 
im Vorjahr registriert. Die Ent führungen werden größtentei ls den (v.a. republik-
internen) Sicherheitskräften zugeschr ieben. Wei terh in werden zahlreiche Fälle 
von Folter gemeldet . Unter Anwendung von Folter er langte Geständnisse wer
den nach belastbaren Erkenntnissen von Memor ia l - auch außerha lb Tsche
tscheniens - regelmäßig in Gerichtsverfahren als Grundlage von Verur te i lungen 
genutzt . 

Vertreter russischer und internationaler NROs (Memoria l , Human Rights Watch , 
amnesty international, Danish Refugee Counci l) ze ichnen ein insgesamt düste
res Lagebi ld für Tschetschenien. Gewal t und Menschenrechtsver le tzungen blei
ben dort an der Tagesordnung, es herrscht e in Kl ima der Angst und E inschüch
terung. Hierein fügen sich auch die Angri f fe u. a. mit Farbpistolen auf tsche
tschenische Mädchen und Frauen im Herbst 2010, we lche nach Meinung der 
Machthaber in der Öffentl ichkeit nicht zücht ig gekleidet erschienen. Kadyrow 
selbst hatte d ie Übergrif fe öffentl ich begrüßt. 

Am 22. Juni 2006 beschloss die Duma eine neue Amnest ieverordnung. Sie er
fasst Vergehen, d ie zwischen dem 13. Dezember 1999 und dem 23. September 
2006 im Nordkaukasus begangen wurden. Die Amnest ie gilt sowohl für Rebel 
len („Mitgl ieder il legaler bewaffneter Format ionen", sofern sie bis zum 15. Janu
ar 2007 die Waf fen niederlegten) als auch für Soldaten, erfasst aber keine 
schweren Verbrechen (u. a. nicht Mord, Vergewal t igung, Ent führung, Geise l 
nahme, schwere Misshandlung, schwerer Raub; für Soldaten: Verkauf von Waf
fen an Rebel len). Nach Mittei lung des Nat ionalen Ant i terror-Komitees haben 
sich bis zum Stichtag insgesamt 546 Rebel len gestellt. Etwa 200 Rebel len w a 
ren angebl ich an Sabotage und Terrorakt ionen beteil igt, nahezu alle sol len e i 
ner i l legalen bewaffneten Gruppe angehört haben. 
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Im Bericht des Menschenrechtszentrums „Memoria l " von 2011 {S. 7) heißt es, es sei 

darauf hinzuweisen, dass in Tschetschenien alle gefährdet seien, die nach einer lan

gen Abwesenhei t nach Tschetschenien zurückkehrten. Es werden zwei Referenzfäl le 

angeführt, in denen die Rückkehrer verdächt igt bzw. beschuldigt wurden , die Aufs tän

dischen zu unterstützen. In e inem der Fälle sei auch gefoltert worden. 

c) Es ist schl ießlich weiterhin davon auszugehen, dass dem Kläger keine Möglichkeit 

internen Schutzes in anderen Regionen der Russischen Föderat ion offen steht. 

Zwar hat das Auswärt ige A m t in seiner Auskunft an den Senat vom 21.04.2011 mitge

teilt, dass laut Auskunf t von Interpol Moskau nach dem Kläger in der Russischen Föde

ration nicht gefahndet werde. Es lägen auch keine Anhal tspunkte dafür vor, dass Per

sonen, welche nicht zur Fahndung ausgeschr ieben seien, im Fall ihrer Rückkehr nach 

Tschetschenien oder in andere Teile der Russischen Föderat ion staatl iche Maßnah

men drohen würden. Al lerdings hat das Auswärt ige Amt im Lagebericht vom 

07.03.2001 zur Behandlung von Rückkehrern ausgeführt (S. 35 ff.), solange der Tsche

tschenien-Konfl ikt nicht endgült ig gelöst sei, sei davon auszugehen, dass abgeschobe

ne Tschetschenen besondere Aufmerksamkei t durch russische Behörden erführen. 

Dies gelte insbesondere für solche Personen, die sich gegen die gegenwärt igen 

Machthaber engagiert hätten bzw. denen die russischen Behörden ein solches Enga

gement untersteIlten. Sollte den russischen Behörden bekannt werden , dass der Klä

ger die von ihm im Asylverfahren geschi lderten Straftaten begangen hat, droht ihm 

auch landesweite Ver fo lgung. Amnesty international hält in seiner Ste l lungnahme an 

den Senat vom 27.02.2012 eine Verhaf tung für mögl ich und führt ergänzend aus, dass 

in diesem Fall die Gefahr der Folterung oder Misshandlung zur Er langung eines Ges

tändnisses sowie ein unfaires Ver fahren mit einer unverhäl tn ismäßig hohen Haftstrafe 

drohten. 

1.2. Die Anwendung des § 60 Abs . 1 AufenthG und eine Zuerkennung der Flücht-

l ingseigenschaft scheidet jedoch gemäß § 3 Abs . 2 Satz 1 Nr. 1 und 2, Satz 2 Asy lVfG 

i. V. m. § 60 Abs . 8 Satz 2 AufenthG aus. Nach § 3 Abs. 2 Satz 1 Asy lVfG ist ein Aus -
I 

länder u. a. dann nicht Flüchtl ing nach Absatz 1, wenn aus schwerwiegenden Gründen 

die Annahme gerechtfert igt ist, dass er (1.) ein Verbrechen gegen den Fr ieden, ein 

Kr iegsverbrechen oder ein Verbrechen gegen die Menschl ichkei t begangen hat im 

Sinne der internationalen Vert ragswerke, die ausgearbei tet worden sind, um Best im-
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mungen bezügl ich dieser Verbrechen zu treffen, (2.) vor seiner Au fnahme als Flücht

ling eine schwere nichtpol i t ische Straftat außerhalb des Bundesgebiets begangen hat, 

insbesondere eine grausame Handlung, auch wenn mit ihr vorgebl ich pol i t ische Ziele 

verfolgt wurden. Gemäß § 3 Abs . 2 Satz 2 Asy lVfG gilt Satz 1 auch für Ausländer, die 

andere zu den darin genannten Straftaten oder Handlungen angesti f tet oder sich in 

sonst iger We ise daran beteil igt haben. 

1.2.1. Der Aussch lussgrund des § 3 Abs . 2 Satz 1 Nr. 1 Asy lVfG liegt in der Person 

des Klägers vor. 

Die Frage, ob Kr iegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschl ichkeit im Sinne 

des § 3 Abs . 2 Satz 1 Nr. 1 Asy lVfG vorl iegen, best immt sich gegenwärt ig in erster Li

nie nach den im Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs vom 

17.07.1998 (BGBl 2000 II S. 1394, [ IStGH-Statut]) ausgeformten Tatbeständen dieser 

Delikte. In Art. 8 Abs. 2 IStGH-Statut werden Kr iegsverbrechen dif ferenzierend zwi 

schen Taten in internationalen (Buchst, a und b) und innerstaat l ichen (Buchst. c bis f) 

bewaffneten Konfl ikten definiert. Für den innerstaat l ichen bewaffneten Konfl ikt knüpft 

Buchst. c an schwere Vers töße gegen den geme insamen Art. 3 der vier Genfer Kon

vent ionen über den Schutz der Opfer bewaffneter Konfl ikte vom 12.08.1949 an. Er 

stellt u. a. Angri f fe auf Leib und Leben sowie die Geise lnahme von Personen unter 

Strafe, die nicht unmittelbar an den Feindsel igkeiten te i lnehmen, einschl ießl ich der A n 

gehör igen der Streitkräfte, we lche die Waf fen gestreckt haben, und der Personen, die 

durch Krankheit, Verwundung, Ge fangennahme oder eine andere Ursache außer Ge

fecht befindlich s ind. Die Vorschri f t wertet danach auch Handlungen als Kr iegsverbre

chen, die gegen Soldaten gerichtet sind. Buchst. e erfasst andere schwere Vers töße 

gegen die innerhalb des fests tehenden Rahmens des Völkerrechts anwendbaren Ge

setze und Gebräuche im innerstaat l ichen bewaffneten Konflikt. So erstreckt sich 

Buchst, e Nr. IX - XI auf den Schutz gegner ischer Kombat tanten im Falle meuchler i 

scher Tötung oder Verwundung, der Erklärung, dass kein Pardon gegeben wird sowie 

der körper l ichen Vers tümmelung von Personen, d ie sich in der Gewal t einer anderen 

Konfl iktpartei bef inden (vgl. zum Ganzen das Revisionsurtei l des BVerwG vom 

1 6 . 0 2 . 2 0 1 0 - 1 0 C 7 . 0 9 - , BVerwGE 136, 89 [97], RdNr. 26 ff.). 

a) Bei dem Zwei ten Tschetschenienkr ieg, in dessen Ver lauf der Kläger die von ihm 

geschi lderten Taten beging, handelte es sich um einen innerstaat l ichen Konflikt. 
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aa) Art . 8 Abs . 2 Buchst. d und f IStGH-Statut grenzen innerstaatl iche bewaffnete 

Konfl ikte ab gegenüber Fällen innerer Unruhen und Spannungen wie Tumul ten , ver

einzelt auftretenden Gewalt taten oder anderen ähnl ichen Handlungen. Buchst, f setzt 

zudem voraus, dass zwischen staat l ichen Behörden und organisierten bewaffneten 

Gruppen oder zwischen solchen Gruppen ein lang anhal tender bewaffneter Konflikt 

besteht. Diese Regelungen markieren die untere völkerrechtl iche Relevanzschwel le für 

e inen innerstaatl ichen bewaffneten Konflikt. Verlangt wi rd ein gewisses Maß an Intensi

tät und Dauerhaft igkeit des Konfl ikts, um den Eingriff in die Souveräni tät des betroffe

nen Staates zu rechtfert igen (BVerwG, Urt. v. 24.11.2009, a.a.O., S. 265, RdNr. 33). 

bb) Nach diesem Maßstab ist der Zwei te Tschetschenienkr ieg als innerstaatl icher 

Konflikt e inzuordnen. Diese Bewertung ergibt sich vor fo lgenden Hintergründen, die im 

Internet-Lexikon wikipedia wie folgt dargestel l t s ind: 

1921/1922 wurde Tschetschenien Teil der Sowjetunion. Am 01.11.1991 erklärte der 
tschetschenische Präsident Dschochar Dudajew einseit ig die Unabhängigkei t seines 
Landes und lehnte auch einen Föderat ionsvertrag mit Russland ab. Es begann eine 
„Tschetschenis ierung" sämtl icher Lebensbereiche, die die massenhaf te Flucht der 
russischsprachigen Bevölkerungstei le nach sich zog. Die russische Regierung in 
Moskau unterstützte in der Folge zunächst die pol i t ischen Gegner Dudajews und 
verstärkte ihre Truppen an den Grenzen zu Tschetschenien. Bis zum Jahr 1994 
kam es zu e inem Massenexodus der nicht- tschetschenischen Bevölkerung aus der 
Republ ik (ca. 200.000 bis 300.000 Menschen) . 

Am 29.11.1994 beschloss der Sicherheitsrat der Russischen Föderat ion unter se i 
nem Ersten Sekretär Oleg Lobow ohne Konsultat ion der übrigen Institutionen den 
Angrif f auf Tschetschenien. Am 11.12.1994 erteilte der russische Präsident Boris 
Jelzin schl ießlich den Befehl zur mil i tär ischen Intervention (Erster Tschetschenien
krieg). Der tschetschenische Rebel lenchef Dudajew wurde am Abend des 
21.04.1996 in der Nähe des Dorfes Gechi -Tschu getötet. Offiziel len Ste l lungnahmen 
zufolge wu-de er während eines Telefonats durch e inen geziel ten Angrif f mit einer 
Rakete töd ich verletzt. Al lerdings gab es auch Spekulat ionen darüber, dass Duda
jew innertschetschenischen Machtkämpfen zum Opfer gefal len sei oder gar überlebt 
habe. Vor den russischen Präsidentschaftswahlen am 16.06.1996 einigte man sich 
auf ein Waf fenst i l ls tandsabkommen, das aber zunächst von beiden Seiten nicht e in 
gehalten wurde. Im August 1996 handelte dann der russische General A lexander 
Lebed mit dem Chef der tschetschenischen Übergangsregierung Aslan Maschadow 
ein neues Waffenst i l ls tandsabkommen aus, das auch den Abzug der russischen 
Truppen aus Tschetschenien beinhaltete (Abkommen von Chassawjurt) . Mascha
dow hatte m August 1996 die von der russischen Armee kontroll ierte Stadt Grosny 
mit etwa 5.000 tschetschenischen Separat isten zurückerobert . Der Krieg hatte damit 
für die russische Seite eine überraschende und niederschmetternde Wende ge 
nommen, Anfang Januar 1997 war der Abzug der russischen Truppen abgeschlos-
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sen. Ende Januar fanden in Tschetschenien Par laments- und Präsidentenwahlen 
statt, aus denen Maschadow als Staatschef hervorging; am 12.05.1997 unterzeich
neten Jelzin und Maschadow einen formel len Fr iedensvertrag. Der umstr i t tene pol i 
t ische Status Tschetscheniens wurde al lerdings in d iesem Vert rag nicht geklärt, 
sondern auf den 31.12.2001 verschoben. 

Nach der Unterzeichnung des Fr iedensvertrages von Chassawjurt 1996 wurde 
Tschetschenien de facto, al lerdings nicht de jure, eine unabhängige Republik. Die 
Macht r issen jedoch bald die intensiv aus dem Aus land unterstützten islamist ischen 
Gruppierungen an sich. Der 1997 noch demokrat isch gewähl te Präsident As lan Ma
schadow musste schon bald einwi l l igen, die Schar ia e inzuführen, und seine Macht 
mit den Kriegsherren und ihren wahabi t ischen Mentoren aus dem arabischen Raum 
tei len. Dem Aufbau der staat l ichen Exekut ivstrukturen widersetzten sich kriminelle 
Clans. Bis zum Jahr 1999 verwandel te sich Tschetschenien auf d iese Weise in ein 
sicheres Rückzugsgebiet für Mitgl ieder maf iaähnl icher Vere in igungen, die im gan
zen GUS-Raum-Raum operierten. Parallel dazu fanden eine erzwungene Islamisie-
rung des öffentl ichen Lebens, Übergrif fe auf nicht-musl imische Minderhei ten und ihr 
Exodus statt. 

Rund 400 tschetschenische Freischärler unter der Führung von Schami l Bassajew 
und Ibn al-Chattab griffen am 07.08.1999 das Nachbar land Dagestan im Bezirk Bot-
lichinskij an. In Kämpfen bis zum 26.08.1999 kamen rund 73 russische Soldaten 
ums Leben und 259 wurden verwundet. Am 05.09.1999 griffen d iesmal rund 2.000 
Kämpfer den dagestanischen Bezirk Nowolakski j bis 15.09. an und töteten mehrere 
hundert Menschen. Am 01.10.1999 marschierte die russische A rmee erneut in 
Tschetschenien ein, um die aus der Sicht Russ lands kriminelle und die Rebel len un
terstützende Regierung von Aslan Maschadow von der Macht zu ent fernen. Schon 
bald eroberte die A rmee den Großtei l des tschetschenischen Flachlandes und die 
Hauptstadt Grosny (Zweiter Tschetschenienkr ieg). 

Maschadow und die is lamist ischen Gruppierungen tauchten in den Untergrund ab 
und versuchten sich in die schwer zugängl ichen südl ichen Gebirgsregionen zurück
zuz iehen, wo sie sich vor der russischen Armee sicher g laubten. Nachdrängende 
russische Truppen schlossen jedoch e inen Großtei l der f lüchtenden Rebel len süd
lich von Grosny ein. Während der überwiegende Teil von ihnen nach der Schlacht 
um Höhe 776 der Umschl ießung entkam, wurde ein wei terer Großverband unter 
dem Kommando von Ruslan Gelaew bei Komsomolsk ie von Föderat ionstruppen 
aufger ieben. 

Die eigentl iche mil i tärische Phase der russischen Invasion endete demzufo lge be
reits im Frühjahr 2000. Ihre Truppen bl ieben jedoch vor Ort stationiert, um eine 
Rückkehr der Rebel len zu verhindern und sie, wenn mögl ich, gänzl ich aus ihren 
Rückzugsgebieten zu vertreiben. Die verbl iebenen tschetschenischen Verbände, 
unter denen sich auch internationale Dschihad-Kämpfer befanden, g ingen in der 
Folge zu einer Gueri l la-Taktik über, indem sie kleine Kampfeinhei ten (10 bis 50 
Mann) bi ldeten und auf überfal lart ige Angri f fe und Ansch läge gegenüber der russi
schen A r m e e setzten, bei denen oft auch tschetschenische Zivi l isten starben. Ab 
2000 traten auch erstmals weibl iche Selbstmordattentäter, die so genannten 
„Schwarzen Wi twen" , in Erscheinung. Von Beobachtern werden ausländische Geld
geber als Finanziers der Rebel len vermutet , wobei Georg ien auf Grund seiner Lage 
als Operat ionsbasis vermutet wi rd. 
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2001 startete Russland eine breit angelegte so genannte „Anti terror-Operat ion" mit 
dem Ziel der Zerschlagung des tschetschenischen Widerstandes. In ihrem Ver lauf 
gelang es den Russen nach und nach, wicht ige Führungspersonen des tschetsche
nischen Widers tandes auszuschal ten, darunter tschetschenische und internationale 
Größen wie Ibn al-Chatab, Abu al-Wal id, Salman Radujew, Ruslan Gela jew und A s -
lan Maschadow. Ein Erfolg bei der Auff indung des woh l gefährl ichsten Terror isten 
Schamil Bassajew blieb lange aus, am 10.07.2006 wurde sein Tod gemeldet . Die
sen Nachrichten zufolge wurde er durch eine russische Geheimdienstakt ion getötet. 

Am 26.09.2002 griffen die tschetschenischen Freischärler unter dem Anführer Rus
lan Gelajew die kleine russische Republ ik Inguschet ien an und töteten in dem Dorf 
Galschki 14 russische Soldaten und 17 Bürger. 

Bei der Geiselnahme im Moskauer Dubrowka-Theater vom 23.10. bis 26.10. 2002 
nahmen tschetschenische Selbstmordattentäter, darunter auch mehrere Frauen, un
ter Führung von Mowsar Bara jew etwa 700 Geiseln und forderten die Beendigung 
des Krieges und den sofort igen Abzug des russischen Militärs. Zur Beendigung des 
Dramas setzten die russischen Behörden ein zuvor ungetestetes Betäubungsgas 
ein. Dabei starben alle 41 Geiselnehmer sowie 129 Geiseln: Die bewusst losen Gei 
se lnehmer durch Genickschüsse der russischen Einsatzkommandos, die Theater
besucher überwiegend auf Grund der Betäubungsmit te lüberdosis und der unzurei
chenden medizin ischen Versorgung nach ihrer Befreiung. 

Ein Bombenansch lag auf das tschetschenische Regierungsgebäude in Grosny am 
27.12.2002 forderte 72 Todesopfer. Im Februar 2003 erl ießen die USA Sankt ionen 
gegen tschetschenische Rebel lengruppen und setzten sie auf ihre Liste terrorist i
scher Organisat ionen, unter anderem infolge der Bombenat tentate in Moskau. A u 
ßerdem wurden Bankkonten eingefroren. Bei einer Volksbefragung in Tschetsche
nien am 23.03.2003 st immten laut off iziellem Ergebnis 95,5 % der Bevölkerung für 
den Verbleib in der Russischen Föderat ion. Beobachter bezweifel ten al lerdings die 
Rechtmäßigkei t des Wahlergebnisses. 

Am 05.10.2003 fanden in Tschetschenien Präsidentenwahlen statt. Russlands Prä
sident Wladimir Putin, der diese Wah len angeordnet hatte, gelang es, seinen Kandi
daten Achmad Kadyrow, den Chef der Verwal tungsbehörde, durchzusetzen, indem 
er erwirkte, dass alle Kandidaten, die in Umfragen vor Kadyrow lagen, nicht kandi
dierten. As lambek Alsachanow bekam als Gegenleistung für den Rückzug seiner 
Kandidatur einen Posten als Putins Beauftragter in Tschetschenien-Fragen, Mal ik 
Saidul lajews Kandidatur wurde vom Obersten Gerichtshof für ungült ig erklärt. Die 
Wah l , zu der die OSZE nach offiziellen Angaben aus Sicherhei tsgründen keine Be
obachter entsandt hatte, wurde sowohl von west l ichen Polit ikern als auch von Men
schenrechtsorganisat ionen als Farce bezeichnet. Kadyrow kündigte an, noch härter 
gegen seine Gegner vorzugehen. 

Sieben Monate später, am 09.05.2004, wurde Kadyrow bei e inem Bombenansch lag 
getötet. Putin ernannte daraufhin den tschetschenischen Regierungschef Sergej Ab -
ramow zum provisorischen Präsidenten. 

Nach einem Radiointerview des von Moskau nicht anerkannten, im Untergrund le
benden Präsidenten As lan Maschadow im Juni 2004, in dem er eine Takt ikänderung 
bei den Separat is ten ankündigte, grif fen am 22.06.2004 (am Jahrestag des deut
schen Russlandfeldzugs) tschetschenische Rebel len erneut die Nachbarrepubl ik ln -
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guschet ien an . Nach Augenzeugenber ichten umzingelten etwa 200 schwer bewaff
nete Rebel len mehrere Pol izeistat ionen, Posten der Verkehrspol izei und eine Ka
serne von Grenzsoldaten und erschossen alle anwesenden Polizisten, Soldaten 
sowie Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft und des In landsgeheimdienstes FSB. In 
d e m Blutbad starben 90 Menschen, darunter 62 lokale Sicherhei tskräfte, der ingu
schet ische Innenminister Abukar Kostojew, e iner seiner Stel lvertreter und der Ge
sundheitsminister. 

Im September 2004 starben bei der Geise lnahme in einer Schule im nordosset i 
schen Beslan nach offiziellen Angaben 338 Zivi l isten und Sicherheitskräfte sowie 
die etwa 30 Geiselnehmer. Das Kommando hatte am Einschulungstag eine große 
Anzah l von Schülern, Lehrern und Eltern in ihre Gewal t gebracht und drohte mit der 
Sprengung der Turnhal le, in der sie sich mit den Geiseln aufhiel ten, fal ls Russland 
sich nicht aus Tschetschenien zurückzöge. Der Akt ion waren die Ent führung und 
spätere Sprengung zweier russischer Passagiermaschinen mit etwa 90 Menschen 
an Bord sowie ein Ansch lag auf eine Stat ion der Moskauer Metro mit 12 Todesop
fern vorausgegangen. Die Verantwor tung übernahm jewei ls der tschetschenische 
Rebel lenführer Schami l Bassajew. 

Am 08.03.2005 gelang es den Russen, den nicht anerkannten Rebel len-Präsidenten 
Maschadow bei Tolstoj-Jurt zu stel len und im Verlauf der nicht näher aufgeklärten 
Operat ion zu töten. Während im Wes ten in d iesem Zusammenhang Warnungen vor 
einer Radikal is ierung des tschetschenischen Widers tandes geäußert wurden, g in 
gen viele russische Beobachter, denen Maschadow als Drahtzieher und Mitorgani
sator zahlreicher Ansch läge galt, von einer Minderung der Zahl der Terrorakte und 
einer Stabi l is ierung der Lage aus. Tatsächl ich zogen sich die wen igen verbl iebenen 
Rebel len mehr und mehr aus dem Vorhaben eines Krieges gegen Russland zurück. 
Ihre Zahl wurde je nach Quel le auf etwa 1 0 0 - 2 0 0 Mann geschätzt, die in kleinen 
Gruppen von 2 - 4 und höchstens 1 0 - 1 5 Mann oper ieren. Um ihr e igenes Fortbeste
hen zu f inanzieren, sind die Gruppen vermehrt zum Drogenhandel übergegangen. 

Am 16.04.2009 wurde auf Anweisung des russischen Präsidenten Dimitir Medwe-
dew Tschetscheniens Status einer „Zone der Ausführung antiterrorist ischer Operat i 
onen" aufgehoben. Mit dem Abzug etwa 20.000 russischer Mil i tärangehöriger liegt 
die Regierungsgewal t verstärkt beim 2007 vereidigten Präsidenten Tschetsche
niens, Ramsan Kadyrow. 

cc) Da der Konfl ikt innerhalb des Staates der Russischen Föderat ion in der Tei l repu

blik Tschetschenien statt fand und sich die Russischen Streitkräfte einerseits und (wenn 

auch tei lweise vom Aus land unterstützte) tschetschenische Rebel len anderersei ts ge

genüberstanden, war der Konfl ikt innerstaatl ich. Anges ichts des oben dargestel l ten 

Ausmaßes der Kampfhand lungen kann auch nicht von bloßen „ inneren Unruhen oder 

Spannungen wie Tumul ten, vereinzelt auftretenden Gewalt taten oder anderen ähnl i

chen Handlungen" gesprochen werden. Zwischen den staat l ichen russischen Behör

den und organisierten bewaffneten tschetschenischen Rebel len bestand v ie lmehr ein 

lang anhal tender bewaffneter Konfl ikt. W i e bereits das BVerwG im Revisionsurtei l aus-
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geführt hat, s ind auch die Betei l igten in der dort igen mündl ichen Verhandlung vom Vor

l iegen eines solchen (aus Sicht des Revisionsgerichts nahel iegenden) innerstaatl ichen 

Konfl ikts ausgegangen. 

b) Der Umstand, dass der Kläger nach seinen Schi lderungen nicht Mitglied der orga

nisierten bewaffneten tschetschenischen Rebel len war und damit als Zivi lperson anzu

sehen sein dürfte, schließt nicht aus, dass er Täter eines Kr iegsverbrechens nach Art. 

8 Abs . 2 IStGH-Statut sein kann (BVerwG, Urt. v. 16.02.2010, a.a.O., RdNr. 30). 

aa) Art. 8 Abs . 2 IStGH-Statut definiert nur, we lche Handlungen Kr iegsverbrechen 

darstel len und wer geeignetes Opfer sein kann, grenzt jedoch den Täterkreis selbst 

nicht ein. Nach der Rechtsprechung internationaler Strafgerichtshöfe und nach der völ 

kerstrafrechtl ichen Literatur kann grundsätzl ich auch eine Zivi lperson Täter eines 

Kr iegsverbrechens sein, nicht nur ein Kämpfer der sich gegenübers tehenden Konflikt

parteien; es muss aber ein funkt ionaler Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt 

bestehen (BVerwG, Urt. v. 16.02.2010, a.a.O., RdNr. 3 1 , m.w.N.). 

Der funktionale Zusammenhang erfordert eine Verb indung zwischen der Tat und dem 

bewaffneten Konflikt, nicht zwischen dem Täter und einer der Konfl iktparteien. Eine 

Verb indung des Täters zu einer der Konfl iktparteien ist zwar ein Indiz für den funkt iona

len Zusammenhang zwischen Tat und Konflikt, aber keine zwingende Voraussetzung. 

Das Vor l iegen eines bewaffneten Konfl ikts muss für die Fähigkeit des Täters, das 

Verbrechen zu begehen, für seine Entscheidung zur Tatbegehung, für die Art und W e i 

se der Begehung oder für den Zweck der Tat von wesent l icher Bedeutung sein. Für e i 

nen funkt ionalen Zusammenhang spricht es, wenn best immte Taten unter Ausnutzung 

der durch den bewaffneten Konfl ikt geschaf fenen Situation begangen werden. Dies gilt 

aber nicht für Taten, die nur bei Gelegenhei t des gleichzeit igen bewaffneten Konfl ikts 

und unabhängig von d iesem begangen werden. Zu prüfen ist insoweit, ob die Tat in 

Fr iedenszeiten ebenso hätte begangen werden können oder ob die Situation des be

waf fneten Konfl ikts die Tatbegehung erleichtert und die Opfersi tuat ion verschlechtert 

hat. Die persönl iche Motivat ion des Täters ist unerhebl ich (BVerwG, Urt. v. 16.02.2010, 

a.a.O., RdNr. 32, m.w.N.). 

bb) Der h iernach notwendige Zusammenhang zwischen der vom Kläger verübten Tat 

und dem innerstaatl ichen Konflikt ist gegeben. 
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Der Zwei te Tschetschenienkr ieg war jedenfal ls für seine Entscheidung zur Tatbege

hung von wesent l icher Bedeutung. Nur auf Grund der Tatsache, dass sein Bruder als 

Mitgl ied der bewaffneten Rebel len fes tgenommen worden war, entschloss sich der 

Kläger, zur Befreiung seines Bruders einen russischen Offizier zu entführen und dabei 

die ihn beglei tenden Soldaten kampfunfähig zu machen , also zu verwunden oder gar 

zu töten. 

D e m funkt ionalen Zusammenhang steht auch nicht en tgegen, dass die Akt ion abseits 

vom al lgemeinen Kampfgeschehen auf e inem Markt durchgeführt wurde; denn die Ak

t ion war gegen eine der Konfl iktparteien gerichtet. Sie wurde mit Hilfe der gegner ischen 

Konfl iktpartei realisiert. Die persönl iche Motivat ion des Klägers, seinen Bruder aus rus

sischer Haft zu befreien, steht dem nicht entgegen, da die spezi f ische Gefährdungss i 

tuat ion des bewaffneten Konfl ikts die Tat erst ermögl ichte (BVerwG, Urt. v. 16.02.2010, 

a.a.O., RdNr. 33). 

c) Auch sind die beiden getöteten oder verwundeten russischen Soldaten als Opfer 

eines Kr iegsverbrechens nach Art. 8 Abs. 2 IStGH-Statut anzusehen. 

aa) Der Kläger hat den Tatbestand der „meuchler ischen Tötung" der beiden russi

schen Soldaten nach Art. 8 Abs . 2 Buchst. e Nr. IX IStGH-Statut erfüllt. 

a) Die meuchler ische Tötung und Verwundung feindl icher Kombat tanten (sog. Perf i-

dieverbot) wird seit der Verabsch iedung von Art. 23 Buchst. b der Haager Landkr iegs

ordnung von 1907 (RGBl 1910, 132) als Kr iegsverbrechen angesehen. Während die

ses Kr iegsverbrechen im internationalen bewaffneten Konfl ikt auch gegenüber Zivilper

sonen begangen werden kann (vgl. Art. 8 Abs . 2 Buchst. b Nr. XI IStGH-Statut), s ind 

taugl iche Opfer im nicht internationalen bewaffneten Konflikt nur Kämpfer der gegner i 

schen Partei (Art. 8 Abs . 2 Buchst. e Nr. IX IStGH-Statut) (BVerwG, Urt. v. 16.02.2010, 

a.a.O., RdNr. 37). Da die beiden Personen, an deren Tötung der Kläger beteil igt war, 

russische Soldaten waren , kommt der Kläger als Täter einer „meuchler ischen Tötung" 

in Betracht. 

ß) Im Einzelfall s ind verbotene Perfidie und erlaubte Kriegslist schwer voneinander 

abzugrenzen. Zur näheren Best immung der Voraussetzungen der „meuchler ischen Tö-
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tung" kann auf das Verbot der Heimtücke im internationalen bewaffneten Konflikt nach 

Art. 37 Abs. 1 des am 08.06.1977 unterzeichneten Zusatzprotokol ls I zu den Genfer 

A b k o m m e n vom 12.08.1949 über den Schutz der Opfer internationaler bewaffneter 

Konfl ikte (Zusatzprotokol l I - BGBl 1990 II S. 1551) zurückgegri f fen werden, das auch 

für den innerstaatl ichen bewaffneten Konflikt gilt (BVerwG, Urt. v. 16.02.2010, a.a.O., 

RdNr. 38). Diese Best immung lautet: 

"Art 37 Verbot der Heimtücke 

(1) Es ist verboten, e inen Gegner unter Anwendung von Heimtücke zu töten, zu 

verwunden oder gefangen zu nehmen Als Heimtücke gelten Handlungen, 

durch die ein Gegner in der Absicht, sein Vert rauen zu missbrauchen, verleitet 

wird, darauf zu vertrauen, dass er nach den Regeln des in bewaffneten Konfl ik

ten anwendbaren Völkerrechts Anspruch auf Schutz hat oder verpfl ichtet ist, 

Schutz zu gewähren. Folgende Handlungen sind Beispiele für Heimtücke: 

a) das Vor täuschen der Absicht, unter einer Par lamentärf lagge zu verhandeln 

oder sich zu ergeben; 

b) das Vor täuschen von Kampfunfähigkei t infolge Verwundung oder Krankheit, 

c) das Vor täuschen eines zivi len oder Nichtkombattantenstatus; 

d) das Vor täuschen eines geschützten Status durch Benutzung von Abzeichen, 

Emblemen oder Uniformen der Vereinten Nationen oder neutraler oder anderer 

nicht am Konflikt beteil igter Staaten " 

Völkerrechtswidr ig ist danach nicht jede Irreführung des Gegners, sondern nur die Aus

nutzung eines durch spezif ische - insbesondere in Art. 37 Abs . 1 Zusatzprotokol l I be

schr iebene - Handlungen geschaf fenen Vertrauenstatbestandes. Entscheidend ist, 

dass der Täter den Gegner gerade über das Bestehen einer völkerrechtl ichen Schutz

lage getäuscht hat. Das gilt auch im innerstaatl ichen bewaffneten Konflikt. Insoweit ist 

al lerdings zu berücksicht igen, dass es für Gueri l la- bzw. Widerstandskämpfer keine 

völkerrechtl iche Pflicht zum Tragen einer Uniform gibt. Mithin ist der Tatbestand des 

Vor täuschens eines zivilen oder Nichtkombattantenstatus nur unter besonderen Vor

aussetzungen erfüllt. Für Widerstandskämpfer im innerstaatl ichen bewaffneten Konflikt 

besteht jedoch die Pflicht zum offenen Tragen der Waffe als Unterscheidungsmerkmal 

zwischen Kämpfern und Zivi lpersonen. Das lässt sich aus der Vorschrift des Art 44 

Abs. 3 Zusatzprotokol l l ableiten, wonach Kombattanten nicht gegen das Verbot perfi

den Verhal tens verstoßen, wenn sie ihre Waf fen bei jeder mil i tärischen Handlung ein-
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schließlich der Vorbere i tung von Angri f fen offen t ragen. Diese Wer tung ist auch für die 

Anwendung des Perf idieverbots im innerstaatl ichen bewaffneten Konflikt zu berück

sicht igen (BVerwG, Urt. v. 16.02.2010, a.a.O., RdNr. 39 f., m.w.N.). 

V) Der Kläger hat im Sinne von Art . 8 Abs. 2 Buchst. e Nr. IX IStGH-Statut „meuchle

r isch" gehandel t , in dem er den getöteten oder verwundeten Soldaten einen zivilen 

bzw. Nichtkombattantenstatus vortäuschte. 

(1) Der Kläger hat bei seiner Befragung im Rahmen der mündl ichen Verhandlung vom 

26.07.2012 erklärt, dass er und sein Freund bei der Ent führung des russischen Offi

ziers Zivi lk leidung t rugen. 

(2) Der Senat ist auch davon überzeugt, dass der Kläger und sein Freund die Waf fen, 

mit denen sie die Soldaten töteten oder verwundeten, vor Abgabe des ersten Schus

ses, verdeckt t rugen und die d ie russischen Soldaten darüber täuschten, dass sie von 

ihnen keinen Angrif f zu erwarten hatten. In der mündl ichen Verhand lung vor dem Senat 

am 28.11.2008 (Bl. 92 GA) hat der Kläger angegeben, auf dem Markt (offener Basar) 

habe man mit versteckten Waf fen herumlaufen können, und die von ihm verwendete 

A K M 45 habe man leicht unter der Jacke verstecken können. Dies kann zur Überzeu

gung des Senats nur so verstanden werden, dass der Kläger und der Mittäter die Waf

fen vor Abgabe des ersten Schusses versteckt t rugen. Zwar hat der Kläger bei der 

zweiten informator ischen Befragung am 26.07.2012 zunächst erklärt, er und sein 

Freund hätten die Waf fen offen am Gürtel getragen. Diese Darstel lung hält der Senat 

aber nicht für glaubhaft . Nachdem der Kläger auf den Widerspruch zu seiner früheren 

Schi lderung h ingewiesen worden ist, hat er erklärt, dass er s ich an Details nicht mehr 

er innern könne und er nicht mehr wisse, ob sie d ie Waf fen offen oder versteckt getra

gen hätten. Ein offenes Tragen der Waf fen erschiene indes wenig plausibel, da dies 

einen Erfolg der geplanten Entführung eines bewaffneten Offiziers und seiner beiden 

bewaffneten Begleiter durch nur zwei Personen wesent l ich erschwert , wenn nicht gar 

unmögl ich gemacht hätte. Der Senat ist - wie bereits oben dargelegt - davon über

zeugt, dass der Kläger mit seiner in der mündl ichen Verhandlung vom 26.07.2012 zu 

nächst vorget ragenen Darstel lung, er und sein Freund hätten die Waf fen offen getra

gen, ersichtl ich den Versuch hat unternehmen wol len, den im Revis ionsverfahren zur 

Sprache gekommenen Vorwurf zu entkräften, die beiden russischen Soldaten „meuch-
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lerisch" getötet zu haben und deshalb Kriegsverbrecher im Sinne von § 3 Abs . 2 Satz 1 

Nr. 1 AsylVfG zu sein. 

(3) Dem Kläger ist auch ein vorsätzl iches und wissent l iches Verhal ten im Sinne von 

Art. 30 IStGH-Statut vorzuhal ten. 

Gemäß § 30 Abs. 1 IStGH-Satut ist, sofern nichts anderes best immt ist, eine Person 

für ein der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterl iegendes Verbrechen nur dann straf

rechtlich verantwort l ich und strafbar, wenn die objekt iven Tatbestandsmerkmale vor

sätzlich und wissentl ich verwirkl icht werden. Gemäß § 30 Abs . 2 IStGH-Statut liegt 

„Vorsatz" im Sinne dieses Artikels vor, wenn die betreffende Person a) im Hinblick auf 

ein Verhal ten dieses Verhal ten setzen wil l , b) im Hinblick auf die Folgen diese Folgen 

herbeiführen will oder ihr bewusst ist, dass diese im gewöhnl ichen Verlauf der Ereig

nisse eintreten werden. „Wissen" im Sinne dieses Art ikels bedeutet gemäß § 30 Abs. 3 

StGH-Statut das| Bewusstsein, dass ein Umstand vorl iegt oder dass im gewöhnl ichen 

Verlauf der Ereignisse eine Folge eintreten wird; „wissent l ich" und „Wissen" sind ent

sprechend auszulegen. 

Der Kläger handelte hiernach in Bezug auf die Tatbestandsmerkmale „Tötung" bzw. 

„Verwundung" und „meuchler isch" im Sinne von Art. 8 Abs. 2 Buchstabe e Nr. IX 

IStGH-Statut vorsätzl ich. 

Er und sein Freund schossen nach seinen eigenen Angaben mit Waf fen, die er als 

„moderne Form der Kalaschnikow" bezeichnet hat, gezielt auf die Soldaten, um sie 

kampfunfähig zu machen und die Entführung des Offiziers als Austauschperson für 

seinen Bruder durchführen zu können. Das Verhal ten, das Abgeben von Schüssen auf 

die Soldaten, wol l te der Kläger damit ersichtl ich setzen. Ihm war auch bewusst, dass 

als Folge der geziel ten Schüsse im gewöhnl ichen Verlauf die Soldaten verwundet wer

den und sie ihren Ver le tzungen - mögl icherweise oder wahrscheinl ich - er l iegen. In 

der mündl ichen Verhandlung vor dem Senat am 28.11.2008 gab er zwar an (Bl. 93 

GA), er habe keine Tötungsabsicht gehabt, er habe aber die russischen Soldaten au

ßer Gefecht setzen müssen, um seinen Bruder zu befreien. Tötungsabsicht setzt Art. 

30 IStGH-Statut Indes nicht voraus. Da der Kläger und sein Freund aus einer Entfer

nung von ca. 5 bis 6 m gezielte Schüsse abgaben, musste der Kläger al lerdings davon 

ausgehen, dass diese für d ie Soldaten tödlich sein werden. Zudem bejahte er im Rah-
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men seiner Anhörung durch das Bundesamt die Frage, ob er zur Rettung seines Bru

ders „zum Mörder geworden" sei, was gegen ein bloß fahr lässiges Handeln spricht 

(BVerwG, Urt. v. 16.02.2010, a.a.O., RdNr. 42). Im Übrigen genügt gemäß Art. 8 Abs. 

2 Buchstabe e Nr. IX IStGH-Statut auch die bloße „meuchler ische Verwundung" des 

Kombat tanten für die Annahme eines Kr iegsverbrechens. Vorsatz ist auch in Bezug auf 

die „meuchler ische" Form der Tötung oder Verwundung zu bejahen. Denn durch das 

verdeckte Tragen der Waf fen wol l te der Kläger bei den Soldaten, d ie s ich auf dem 

Markt in keiner unmittelbaren Bedrohungssi tuat ion sahen, keinen Argwohn wecken und 

sie durch einen überraschenden Angrif f kampfunfähig machen, 

(4) Der Kläger kann sich ferner nicht - strafausschl ießend - darauf berufen, dass er 

mit der Verwundung bzw. der (in Kauf genommenen) Tötung der Soldaten (letzten E n 

des) d ie Befreiung seines Bruders habe erreichen wol len, d e m unmittelbar Gewal t ge 

droht habe. Strafausschl ießungsgründe sind am Maßstab von Art. 31 Abs . 1 IS tGH-

Statut zu messen (BVerwG, Urt. v. 16.02.2010, a.a.O., RdNr. 43). 

Nach dieser Vorschrif t ist neben anderen in d iesem Statut vorgesehenen Gründen für 

den Aussch luss der strafrechtl ichen Verantwort l ichkeit strafrechtl ich nicht verantwort

l ich, wer zur Zeit des f ragl ichen Verhal tens 

a) wegen einer seel ischen Krankheit oder Störung unfähig ist, die Rechtswidr ig

keit oder Art seines Verhal tens zu erkennen oder d ieses so zu steuern, dass es 

den gesetzl ichen Anforderungen entspricht; 

b) wegen e ines Rauschzustands unfähig ist, die Rechtswidr igkei t oder Art sei 

nes Verhal tens zu erkennen oder dieses so zu steuern, dass es den gesetzl i 

chen Anforderungen entspricht, sofern er sich nicht freiwill ig und unter solchen 

Umständen berauscht hat, unter denen er wusste oder in Kauf nahm, dass er 

sich infolge des Rausches wahrschein l ich so verhält, dass der Tatbestand eines 

der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unter l iegenden Verbrechens erfüllt w i rd ; 

c) in angemessener Weise handelt, um sich oder einen anderen oder, im Fall 

von Kr iegsverbrechen, für sich oder einen anderen lebensnotwendiges oder für 

die Ausführung eines mil i tärischen Einsatzes unverzichtbares Eigentum, vor ei

ner unmittelbar drohenden und rechtswidr igen Anwendung von Gewal t in einer 
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Weise zu verteidigen, die in e inem angemessenen Verhältnis zum Umfang der 

ihm, dem anderen oder dem geschützten Eigentum drohenden Gefahr steht. 

Die Tei lnahme an e inem von Truppen durchgeführten Verteidigungseinsatz 

stellt für sich genommen keinen Grund für den Ausschluss der strafrechtl ichen 

Verantwort l ichkeit nach d iesem Buchstaben dar; 

d) wegen einer ihm selbst oder e inem anderen unmittelbar drohenden Gefahr 

für das Leben oder einer dauernden oder unmittelbar d rohenden Gefahr schwe

ren körperl ichen Schadens zu e inem Verhal ten genöt igt ist, das angebl ich den 

Tatbestand eines der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unter l iegenden Verbre

chens erfüllt, und in notwendiger und angemessener We ise handelt, um diese 

Gefahr abzuwenden, sofern er nicht größeren Schaden zuzufügen beabsichtigt 

als den, den er abzuwenden trachtet. Eine solche Gefahr kann entweder 

i ) von anderen Personen ausgehen oder 

Ii) durch andere Umstände bedingt sein, die von ihm nicht zu vertreten 

sind. 

In Betracht zu z iehen ist allenfalls eine Anwendung der Buchstaben c und d. Der Klä

ger verfolgte nach eigenen Angaben das Ziel, seinen Bruder aus einer als unrechtmä

ßig angesehenen Inhaft ierung zu befreien, in deren Verlauf er Übergrif fe bis hin zu Fol 

ter oder gar Tötung befürchtete. Damit wol l te er eine - aus seiner Sicht - dem Bruder 

unmittelbar drphende Gefahr abwenden. Er hat aber nicht in einer im Sinne der ge 

nannten Vorschri f t angemessenen Weise gehandelt , wei l die meuchler ische Tötung 

oder Verwundung der beiden Soldaten in keinem angemessenen Verhältnis zum U m 

fang der se inem Bruder drohenden Gefahr stand. 

bb) Damit bedarf keiner Vert iefung, ob in der Geise lnahme des russischen Offiziers 

ebenfal ls ein Kr iegsverbrechens nach Art. 8 Abs. 2 Buchst. c Nr. III IStGH-Statut zu 

sehen ist. 

1.2.2. Eine Zuerkennung der Flücht l ingseigenschaft scheidet auch gemäß § 3 Abs . 2 

Satz 1 Nr. 2 Asy lVfG i. V. m. § 60 Abs . 8 Satz 2 Au fen thG aus, wei l die Tötung oder 

Verwundung der beiden russischen Soldaten eine schwere nichtpoli t ische Straftat dar

stellt. 
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a) Ob einer Straftat das von § 3 Abs . 2 Satz 1 Nr. 2 Asy lVfG geforderte Gewicht zu 

kommt, best immt Sich nach internat ionalen und nicht nach nat ionalen Maßstäben. Es 

muss sich um ein Kapitalverbrechen oder eine sonst ige Straftat handeln, die in den 

meisten Rechtsordnungen als besonders schwerwiegend qualif iziert ist und entspre

chend strafrechtl ich verfolgt wi rd (BVerwG, Urt. v. 16.02.2010, a.a.O., RdNr. 47, 

m.w.N.). 

Die vom Kläger begangene Tötung oder Verwundung der beiden Soldaten und die 

Geise lnahme eines Offiziers s ind schwere Straftaten in d iesem Sinne, insbesondere 

wei l sie nicht durch einen Kombattantenstatus legitimiert s ind; etwas anderes könnte 

sich nur dann ergeben, wenn der Kläger nicht vorsätzl ich gehandel t hätte oder sich auf 

Rechtfer t igungs- oder Entschuld igungsgründe berufen könnte (vgl. BVerwG, Urt. v. 

16.02.2010, a.a.O., RdNr. 47). Dies ist nach den oben getrof fenen Feststel lungen nicht 

der Fall. 

b) Die vom Kläger begangene Tat ist auch eine nichtpol i t ische gewesen. 

Die Frage, ob eine Tat polit isch oder nichtpolit isch ist, beurteilt s ich nach dem Deliktty

pus sowie den der konkreten Tat zugrunde l iegenden Mot iven und den mit ihr verfo lg

ten Zielen. Nichtpol i t isch ist eine Tat, w e n n sie überwiegend aus anderen Mot iven, et

wa aus persönl ichen Beweggründen oder Gewinnst reben begangen wi rd . Besteht kei

ne eindeut ige Verb indung zwischen d e m Verbrechen und d e m angebl ichen poli t ischen 

Ziel oder ist die betreffende Handlung in Bezug zum behaupteten pol i t ischen Ziel un 

verhäl tn ismäßig, überwiegen nichtpoli t ische Beweggründe und kennzeichnen die Tat 

damit insgesamt als nichtpolit isch (BVerwG, Urt. v. 16.02.2010, a.a.O., RdNr. 48; Urt. 

v. 24.11.2009, a.a.O., RdNr. 42). 

Der Beweggrund des Klägers für die Tötung oder Verwundung der beiden Soldaten 

und für die Geise lnahme des Offiziers lag nach seinem Vorbr ingen allein in der Befrei

ung seines Bruders aus der russischen Gefangenschaft . Er verfolgte damit ein persön

liches und kein poli t isches Ziel. Für die polit ische Qualität der Straftat genügt es nicht, 

dass sich das Handeln des Klägers aus der Sicht der russischen Sicherheitskräfte 

(mögl icherweise) als Engagement des Klägers für die „ tschetschenisch-separat ist ische 

Sache" darstel l te; v ie lmehr kommt es insoweit maßgebl ich auf die tatsächl iche Mot iva-
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tion des Klägers an (BVerwG, Urt. v. 16.02.2010, a.a.O., RdNr. 49). Se inem Vorbr in

gen lässt s ich gerade nicht en tnehmen, dass er Widerstandskämpfer war und die Akt i 

on den Zielen des tschetschenischen Widerstands d ienen sollte. Der Kläger gab viel

mehr an, dass er nicht Mitgl ied der Widers tandskämpfer gewesen sei. Nach den Grün

den des Revisionsurtei ls hat der Prozessbevol lmächt igte in der mündl ichen Verhand

lung vor dem Bundesverwal tungsger icht hervorgehoben, dass sich der Kläger nicht mit 

den Zielen des tschetschenischen Widerstands identif iziere, sondern lediglich eine 

Einzelakt ion mit deren Unterstützung durchgeführt habe. Auch in der mündl ichen Ver

handlung vor dem Senat am 26.07.2012 hat der Kläger nochmals bestätigt, dass er 

se inen Bruder habe retten wol len und er zu anderen Gründen nichts weiter vorzutragen 

habe. 

c) In seinem Urteil vom 09.11.2010 (C-57/09 und C-101/09, NVwZ 2 0 1 1 , 285) hat die 

Große Kammer des der EuGH nunmehr klargestellt, dass der Ausschluss von der A n 

erkennung als Flüchtl ing nach der mit § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Asy lVfG inhaltsgleichen 

Regelung des Art. 12 Abs. 2 Buchst. b der Richtl inie 2004/83 nicht voraussetzt, dass 

von der betreffenden Person eine gegenwärt ige Gefahr für den Aufnahmemitg l iedstaat 

ausgeht und eine auf den Einzelfall bezogene Verhäl tn ismäßigkei tsprüfung durchge

führt wurde. 

2. Der Antrag auf Verpf l ichtung zur Feststel lung eines Abschiebungsverbots nach 

§ 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG in Bezug auf das Herkunftsland, den der Kläger im erst in

stanzl ichen Ver fahren hilfsweise gestellt hat, ist seit Inkrafttreten des Richt l inienumset

zungsgesetzes im Asylprozess sachdienl ich dahin auszulegen, dass in erster Linie die 

Feststel lung e ines Abschiebungsverbots nach § 60 Abs . 2, 3 oder 7 Satz 2 AufenthG 

und für den Fall, dass die Klage insoweit keinen Erfolg hat, hi l fsweise die Feststel lung 

eines Abschiebungsverbots nach § 60 Abs. 5 oder 7 Satz 1 AufenthG begehrt w i rd . 

Diese Abschiebungsverbote beruhen auf Art. 15 der Richtlinie 2004/83/EG und bilden 

einen eigenständigen, vorrangig vor den verble ibenden nat ionalen Abschiebungsver

boten nach § 60 Abs . 5 und Abs. 7 Satz 1 Aufen thG zu prüfenden Strei tgegenstand 

(BVerwG, Urt. v. 24.06.2008 - 10 C 43.07 - BVerwGE 131 , 198 [201], RdNr. 11 ff.; 

Urt. v. 1 4 . 0 7 . 2 0 0 9 - 1 0 C 9.08 BVerwGE 134, 188 [191], RdNr. 9; Urt. v. 27.04.2010 

- 10 C 4.09 BVerwGE 136, 360 [364 f.], RdNr. 16). 
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2 . 1 . Der Kläger hat einen Anspruch auf Feststel lung, dass das Abschiebungsverbot 

nach § 60 Abs . 2 Aufen thG vorliegt. Danach darf ein Aus länder nicht in e inen Staat ab

geschoben werden , in d e m für d iesen Ausländer die konkrete Gefahr besteht, der Fol

ter oder unmenschl icher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung unterworfen 

zu werden. Mit d iesem durch das Richt l in ienumsetzungsgesetz ergänzten Abschie

bungsverbot, das bereits in § 53 Abs. 1 AusIG 1990 und § 53 Abs . 4 AusIG 1990 i.V.m. 

Art. 3 der Konvent ion zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreihei ten vom 4. 

November 1950 (BGBl 1952 II 685) - EMRK - enthalten war, wird Art. 15 Buchst. b der 

Richtlinie 2004/83/EG umgesetzt. Die Europäische Kommiss ion hat sich bei der For

mul ierung dieser Richt l in ienbest immung an Art. 3 E M R K orientiert und in d iesem Z u 

sammenhang ausdrückl ich auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für 

Menschenrechte (EGMR) Bezug genommen (vgl. BVerwG, Urt. v. 27.04.2010 - 10 C 

5.09 - a.a.O., RdNr. 15). Dadurch soll die inhalt l iche Orient ierung an der EMRK für 

den subsidiären Schutz festgeschr ieben werden, so dass die e inschlägige Rechtspre

chung des EGMR übernommen werden soll (vgl. Hailbronner, Ausländerrecht , A 1 § 60 

RdNr. 107, m.w.N.). 

2 .1 .1 . Die Feststel lung eines Abschiebungsverbots nach § 60 Abs. 2 AufenthG schei

det nicht deshalb aus, wei l der Kläger den Ausschlussgrund des § 60 Abs . 8 Satz 2 

AufenthG i. V. m. § 3 Abs . 2 Asy lVfG erfüllt hat. Dieser Aussch lussgrund gilt nach dem 

eindeut igen Wort laut nur für das f lüchtl ingsrechtl iche Absch iebungsverbot nach § 60 

Abs. 1 AufenthG, nicht h ingegen für die sonst igen Absch iebungsverbote nach § 60 

Abs. 2 bis 7 Aufen thG (BVerwG, Urt. v. 07.09.2010 - 10 C 11.09 Buchholz 451.902 

Europ. Aus l - u Asyl recht Nr. 42, S. 181 , RdNr. 13). 

2.1.2. Unter Folter ist gemäß Art. 1 der UN-Ant i -Fol terkonvent ion jede Handlung zu 

verstehen, durch die j e m a n d e m vorsätzl ich starke körper l iche oder geist ig-seel ische 

Schmerzen zugefügt werden, sofern dies u. a. in der Absicht, von ihm oder einem Drit

ten eine Auskunf t oder e in Geständnis zu erzwingen, ihn für eine tatsächl ich oder 

mutmaßl ich von ihm oder e inem Dritten begangene Tat zu bestrafen, ihn oder einen 

Dritten e inzuschüchtern oder zu nötigen oder in irgend einer anderen, auf i rgend eine 

Art der Diskr iminierung beruhenden Absicht geschieht, und sofern solche Schmerzen 

oder Leiden von e inem öffentl ichen Bediensteten oder einer anderen in amtl icher Ei

genschaft handelnden Person bzw. auf deren Veran lassung, mit deren Zust immung 

oder mit deren st i l lschweigendem Einverständnis verursacht werden . A ls unmenschl i -
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che Behandlung ist die absicht l iche Zufügung schwerer psychischer oder physischer 

Leiden anzusehen. Eine erniedr igende Behandlung ist dann gegeben, wenn bei dem 

Opfer Gefühle von Furcht, Todesangst oder Minderwert igkeit verursacht werden, die 

geeignet sind, zu erniedr igen oder zu entwürdigen und mögl icherweise den psychi

schen oder moral ischen Widerstand zu brechen. Die in Frage s tehende Maßnahme 

muss ein Mindestmaß an Schwere erreichen, um überhaupt in den Schutzbereich von 

Art. 3 EMRK zu gelangen. Die Beurtei lung dieses Min imums hängt von den Umstän

den des Einzelfalles ab und erfordert eine wertende Betrachtung. Kriterien sind bei

spielsweise Art und Zusammenhang der Behandlung, Dauer und psychische Wirkun

gen. W e n n besondere Umstände vorl iegen, kann es auch als erniedr igende Behand

lung gewertet werden, wenn eine Kategorie von Personen auf Grund ihrer Rasse öf

fentl ich ausgesondert und einer unterschiedl ichen Behandlung unterworfen wird. Zwi

schen Folter, unmenschl icher oder erniedrigender Behandlung wird man nur nach der 

Schwere der einzelnen Maßnahme graduell unterscheiden können (vgl. zum Ganzen: 

Hailbronner, a.a.O., RdNr. 110 ff.). 

Eine Bestrafung oder Behandlung ist nur dann als unmenschl ich oder erniedr igend an

zusehen, wenn die mit ihr verbundenen Leiden über das in rechtmäßigen Bestra

fungsmethoden enthaltene, unausweichl iche Leidens- oder Erniedr igungselement hi

nausgehen, oder w e n n eine Strafschärfung wegen der poli t ischen Überzeugung des 

Betroffenen erfolgt. Danach können z. B. best immte Strafarten oder besonders harte 

Haftbedingungen einen Vers toß gegen Art. 3 EMRK begründen (Hailbronner, a.a.O., 

RdNr. 114 f.). 

2.1.3. Bei der anzustel lenden Prognose, ob der Ausländer den in § 60 Abs . 2 Auf

enthG genannten Gefahren ausgesetzt ist, ist grundsätzl ich der sog. Maßstab der be

achtl ichen Wahrscheinl ichkei t zugrunde zu legen (BVerwG, Urt. v. 27.04.2010 - 10 C 

5.09 - BVerwGE 136, 377 [382], RdNr. 18 ff., m.w.N.). Al lerdings gilt gemäß § 60 Abs. 

11 AufenthG für die Feststel lung eines Abschiebungsverbots nach § 60 Abs . 2 Auf

enthG u. a. Art, 4 Abs . 4 der Richtlinie 2004/83/EG. Diese Vorschrif t greift sowohl bei 

der Entscheidung über die Zuerkennung von Flüchtl ingsschutz für einen Vorverfolgten 

(bzw. von Verfo lgung unmittelbar Bedrohten) als auch bei der Prüfung der Gewährung 

subsidiären Schutzes zugunsten desjenigen, der bereits e inen ernsthaften Schaden er

litten hat bzw. davon unmittelbar bedroht war. In beiden Var ianten des internationalen 

Schutzes privilegiert sie den von ihr erfassten Personenkreis durch eine Beweiserleich-
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terung (BVerwG, Urt. v. 27.04.2010, a.a.O., RdNr. 20). Danach ist die Tatsache, dass 

ein Antragstel ler bereits verfolgt wurde oder einen sonst igen ernsthaften Schaden erlit

ten hat bzw. von solcher Verfolgung oder e inem so lchem Schaden unmittelbar bedroht 

war, ein ernsthafter Hinweis darauf, dass die Furcht des Antragstel lers vor Verfolgung 

begründet ist bzw. dass er tatsächl ich Gefahr läuft, ernsthaften Schaden zu erleiden, 

es sei denn, st ichhalt ige Gründe sprechen dagegen, dass der Antragstel ler erneut von 

solcher Verfo lgung oder e inem solchen Schaden bedroht wird. Diese Vorschrift be

gründet für die von ihr begünst igten Antragstel ler eine wider legbare tatsächl iche Ver

mutung dafür, dass sie erneut von einer solchen Verfo lgung oder e inem solchen Scha

den bedroht s ind. Geht es um die Anwendung des Art. 4 Abs , 4 der Richtlinie bei der 

Feststel lung eines unionsrecht l ich vorgezeichneten subsidiären Abschiebungsverbots, 

greift die Vermutung nach dieser Vorschri f t ein, wenn der Antragstel ler vor seiner Aus

reise aus dem Heimat land einen ernsthaften Schaden im Sinne von Art. 15 der Richtl i

nie erl itten hat oder unmittelbar von einem solchen Schaden bedroht war. Eine Vorver

folgung im f lücht l ingsrecht l ichen Sinne reicht für das Eingrei fen der Vermutung im 

Rahmen des subsid iären Schutzes daher nur dann aus, w e n n in ihr zugle ich ein ernst

hafter Schaden im Sinne des Art. 15 der Richtl inie l iegt, etwa w e n n die Verfo lgungs

maßnahme in Folter oder unmenschl icher oder erniedr igender Behandlung oder Be

strafung besteht. Auße rdem setzt die Vermutung nach Art. 4 Abs . 4 der Richtlinie, dass 

der Antragstel ler „erneut von einem solchen Schaden bedroht wird", einen inneren Zu

sammenhang zwischen dem vor der Ausreise erl i t tenen oder damals drohenden Scha

den (Vorschädigung) und dem befürchteten künft igen Schaden voraus (vgl. zum Gan

zen: BVerwG, Urt. v. 07.09.2010, a.a.O., S. 182, RdNr. 15; Urt. v. 17.11.2011 - 10 C 

13.10 - , NVwZ 2012, 454 J455], RdNr. 21). 

2.1.4. Im konkreten Fall ist zunächst davon auszugehen, dass der Kläger wegen sei

ner Betei l igung an der Entführung und Tötung bzw. Verwundung russischer Mil i täran

gehör iger abseits vom al lgemeinen Kampf geschehen vor seiner Ausre ise aus Tsche

tschenien von Folter und unmenschl icher erniedrigender Behandlung oder Bestrafung 

unmittelbar bedroht war, so dass dem Kläger die Beweiser le ichterung des Art. 4 Abs. 4 

der Richtl inie 2004/83/EG zugute kommt. 

Wie oben (1 .1 , a) bb)) bereits ausgeführt, gehörten Folter und Erzwingung von Ge

ständnissen bereits geraume Zeit vor der Ausreise des Klägers aus der Russischen 

Föderat ion zu den übl ichen Prakt iken der russischen Sicherheitskräfte. Nach verschie-
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denen Auskünf ten wurde von zahlreichen menschenrechtswidr igen Übergrif fen berich

tet. In sog. Fi l trat ionslagern, die dazu dienen sollten, tschetschenische Terroristen auf

zuspüren, kam es im großen Stil, abgeschirmt von der Öffentl ichkeit, zu systemati

schen Folterungen (vgl. zum Ganzen: BayVGH, Urt. v. 24.10.2007 - 11 B 03.30710 

Juris, m. w. Nachw.). 

Nach dem Lagebericht des Auswärt igen Amts vom 07.05.2002 etwa wurden in Tsche

tschenien an verschiedenen Orten Gräber mit jewei ls mehreren (nach Angaben von 

Nichtregierungsorganisat ionen bis zu zweihundert) Leichen gefunden, d ie zum Teil Fol

terspuren aufwiesen. Internationale und russische Menschenrechtsorganisat ionen (z.B. 

Human Rights Watch-Ber icht vom 18.02.2000, Amnesty International-Bericht vom 

22.12.1999 sowie Nachforschungen der russischen Menschenrechtsorganisat ion Me

morial) berichten über die Einrichtung sog. Filtrationslager oder -punkte. Nach russi

scher Lesart d ienten diese dem Zweck, tschetschenische Terror isten unter den Flücht

lingen aufzuspüren. Die genannten Menschenrechtsorganisat ionen g ingen auf Grund 

von Augenzeugenber ichten zunächst von dem Betreiben mindestens eines solchen 

russischen „Filtrationslagers' 1 an der Grenze zwischen Inguschet ien und Tschetsche

nien aus. Dort soll es abgeschirmt von der Öffentl ichkeit zu Fol terungen (z.B. Elektro

schocks, Schläge u. a. auf den Kopf und den Rücken mit Meta l lhammer und Vergewal

t igungen) durch russische Spezialkräfte gekommen sein. Auf Grund von Augenzeu

genberichten und auch Fi lmaufnahmen wurde davon ausgegangen, dass es in und um 

Grosny weitere Fi l trat ionslager gab, in denen auch systemat isch gefoltert wurde, u. a. 

in dem Gefängnis Tschernokosowo nördlich von Grosny. Darüber h inaus wurde immer 

wieder über sogenannte „Fi l trat ionspunkte" berichtet, die von russischen Sicherheits

kräften und in vergleichbarer Art auch von tschetschenischen Rebel len unterhalten 

wurden. Damit gemeint war zum Beispiel, dass Gefangene glaubhaften Berichten zu

folge in Erdlöchern gehal ten werden sol l ten. Der Menschenrechtskommissar des Euro

parates, Gi l -Robles, konnte bei seinem Besuch in Tschetschenien zwar auch Haftan

stalten besuchen, ihm wurden jedoch ausschließlich fr isch gestr ichene Zel len gezeigt 

und Gespräch mit Gefangenen nur in Anwesenhei t von russischen Bewachern er

laubt. Die Inspekt ionsergebnisse des IKRK waren gar nicht und die des Anti-Folter-

Ausschusses des Europarats weit überwiegend mangels erforderl icher Zust immung 

der russischen Regierung nicht veröffentl icht worden. Die russische Menschenrechts

organisation Memor ia l erhob darüber hinaus den Vorwurf, dass sog. „Todesschwadro-
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nen", zusammengesetz t aus Angehör igen der russischen Sicherheitskräfte, in Tsche

tschenien operierten und massive Menschenrechtsver letzungen begingen. 

Das Europäische Komi tee für die Verhinderung von Folter und unmenschl icher und er

niedrigender Behandlung (CPT) besuchte vom 23. bis 29.5.2003 bereits zum sechsten 

Mal Tschetschenien und stellte fest, dass es dort wei terhin zu Rückgrif f auf Folter und 

andere Formen von Misshandlung durch Sicherheitskräfte und föderale Truppen kom

me. Generel l würden in Russland häufig Methoden der Folter und unmenschl icher Be

handlung beim Vorgehen von Polizei und Sicherheitskräften angewandt . G e m ä ß Be

richten von NROs, aber auch eingeräumt von offizieller Seite w ie dem Menschen

rechtsbeauftragten der Russischen Föderat ion, kommt es bei Verhaf tungen, Polizei

gewahrsam und Untersuchungshaf t immer wieder zu Folter sowie grausamer und er

niedrigender Behandlung durch Polizei und Ermit t lungsbehörden. Besonders kritisch 

sei die Situat ion vor Beginn von Strafverfahren im Rahmen der sog. „Operat iven Ermitt

lungstätigkeit": Dabei würden die Untersuchungsbehörden auch Methoden der Folter 

anwenden, um erste Informationen zu einem Verbrechen zu erhal ten, bevor sie das of

fizielle Ver fahren und wei tere prozessrechtl ich sankt ionierte Untersuchungsschr i t te e in

leiteten. Der VN-Menschenrechtsausschuss (Schlussfolgerungen zum 5. Staatenbe

r icht der RF zum Zivilpakt, November 2003) zeigte sich über die „wiederholten Berichte 

über die Anwendung von Folter und Misshandlung während informeller Befragungen in 

Pol izeistat ionen" besorgt. Menschenrechtsorganisat ionen weisen darauf hin, dass nur 

ein ger inger Teil d ieser Misshandlungen diszipl inarisch oder strafrechtl ich verfolgt wer

de. Dies, wie die auf allen Ebenen wahrgenommene Korrupt ion, unterminiere auch das 

Vertrauen der Bevölkerung in die Strafverfolgungsbehörden (vgl. zum Ganzen den La

gebericht des Auswär t igen Amts vom 26.03.2004). 

Vor d iesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass der Kläger vor seiner Ausreise 

aus der Russischen Föderat ion befürchten musste, von den russischen Sicherheits

kräften, w e n n sie seiner habhaft geworden wären, gefoltert zu werden , um ggf. Wider

standskämpfer aufspüren zu können. W e g e n der Betei l igung an der Befreiung seines 

bei den Widers tandskämpfern aktiven Bruders lag es aus Sicht der russischen Sicher

heitskräfte nahe, dass der Klägers sich am tschetschenischen Widers tand beteil igte 

und/oder Kenntnisse über die Rebel lenorganisat ion(en) hatte. Zudem musste er wegen 

der Tötung oder Verwundung der russischen Soldaten und der Geise lnahme des Offi-



— 46 — 

ziers mit Vergeltung durch unmenschl iche oder erniedr igende Behandlung, insbeson

dere körperl iche Bestrafung, wenn nicht sogar mit seiner Tötung rechnen. 

2.1.5. Es lieger) keine st ichhalt igen Gründe vor, die dagegen sprechen könnten, dass 

der Kläger im Fall seiner Rückkehr in die Russische Föderation erneut von Folter oder 

unmenschl icher oder erniedr igender Behandlung bedroht wird. 

a) Ein stichhalt iger Grund ist insbesondere nicht darin zu erkennen, dass nach der 

Auskunft des Auswärt igen Amts an den Senat vom 21.04.2011 (Bl. 272 GA) laut Inter

pol Moskau nach dem Kläger in der Russischen Föderat ion nicht gefahndet werde und 

auch keine Anhal tspunkte dafür vor lägen, dass Personen, welche nicht zur Fahndung 

ausgeschr ieben seien, im Fall ihrer Rückkehr nach Tschetschenien oder in andere Tei 

le der Russischen Föderat ion staatl iche Maßnahmen drohen würden. 

Das Auswärt ige Amt hat im Lagebericht vom 07.03.2011 zur Behandlung von Rück

kehrern ausgeführt (S. 35 ff.), solange der Tschetschenien-Konf l ikt nicht endgült ig ge

löst sei , sei davon auszugehen, dass abgeschobene Tschetschenen besondere Auf

merksamkeit durch russische Behörden erführen. Dies gelte insbesondere für solche 

Personen, die sich gegen die gegenwärt igen Machthaber engagiert hätten bzw. denen 

die russischen Behörden ein solches Engagement unterstel l ten. Vor d iesem Hinter

grund spricht Überwiegendes dafür, dass der Kläger im Fall seiner Rückkehr in die 

Russische Föderat ion fes tgenommen wird, wenn den russischen Behörden die Schil

derungen des Klägers in dem von ihm betr iebenen Asylver fahren bekannt werden. Für 

Letzteres spricht die Publizität, die das Verfahren mitt lerweile gewonnen hat. Es kann 

insbesondere nicht davon ausgegangen werden, dass die im Zwei ten Tschetschenien

krieg begangenen Taten nicht mehr verfolgt werden. Die am 22.06.2006 von der Duma 

beschlossene Amnest ieverordnung, erfasst keine schweren Verbrechen wie Mord und 

Geiselnahme (vgl. Lagebericht des Auswärt igen Amts vom 07 .03 ,2011, S. 23). 

b) Es l iegen auch keine st ichhalt igen Gründe für die A n n a h m e vor, dass der Kläger im 

Fall seiner Festnahme nicht Gefahr läuft gefoltert oder zumindest unmenschl ich oder 

erniedrigend behandelt oder bestraft zu werden. 

Zwar haben sich die Verhäl tn isse seit der Ausreise des Klägers aus der Russischen 

Föderation verbessert. Trotz des gesetzl ichen Verbots der Folter in der Russischen 
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Föderat ion wurde jedoch wiederholt vom Mensachenrechtsbeauf t ragten und ver

sch iedenen Menschenrechtsorganisat ionen vor al lem bei Verhaf tungen, Pol izeige

wahrsam und Untersuchungshaf t von Vorfäl len berichtet, bei welchen dieses Verbot 

nicht e ingehal ten wurde (vgl. die Auskunf t des Auswär t igen Amts an den Senat vom 

21.04.2011). Insbesondere auch amnesty international hält in seiner Ste l lungnahme an 

den Senat v o m 27,02.2012 eine Verhaf tung für mögl ich und führt ergänzend aus, dass 

in d iesem Fall die Gefahr der Folterung oder Misshandlung zur Er langung e ines Ges

tändnisses sowie ein unfaires Ver fahren mit einer unverhäl tn ismäßig hohen Haftstrafe 

drohten. 

In e inem Bericht von Memor ia l von 2010 u. a. über Tschetschenen im Strafvol lzug (S. 

37 f.) heißt es unter Nennung verschiedener Referenzfäl le, dass - wie bereits 2009 be

richtet worden sei - die Lage von Tschetschenen in russischen Gefängnissen beson

ders schwer sei. Hauptgrund sei, dass in den Rechtsschutzorganen sehr viele Men 

schen tätig seien, die den Krieg in der Tschetschenischen Republ ik selbst mi tgemacht 

hätten. Die meisten von ihnen brächten dann das, was sie dort anzuwenden gelernt 

hätten, mit. Sie seien selbst traumatisiert, voller Hass. Gefährl ich seien sie vor al lem für 

die, die sie noch vor kurzem als Feinde vor Ort bekämpft hatten. Memoria l habe oft mit 

Fäl len zu tun , in denen Bürger von Tschetschenien Verbrechen beschuldigt werden , für 

d ie sie schon e inmal verurtei l t und anschl ießend amnest ier t worden seien. Es gebe so

gar Fälle, in denen j emand für etwas zur Verantwor tung gezogen werde, was sich vor 

mehreren Jahren ereignet habe. Während der Verbüßung ihrer Haftzeit drohe Tsche

tschenen ständig Ver fo lgung, sowohl durch die Angeste l l ten des Strafvol lzuges als 

auch durch die anderen Gefangenen. Beiden Gruppen seien xenophobe Emot ionen 

nicht f remd. Schläge, grundlose Bestrafungen, eine Unterbr ingung in e inem Gebäude 

für Tuberkulosekranke, all das drohe Tschetschenen in der Haft. Wenn die Haftzeit ih

rem Ende zugehe, gäben sich die Mitarbeiter von Kolonien und Gefängnissen jede er

denkl iche Mühe, um die Frei lassung von Tschetschenen zu verhindern. Dafür er fänden 

sie die sel tsamsten Beschuld igungen oder provozierten diese mit ern iedr igendem Ver

halten zum Übertreten der Vorschr i f ten. 

Vor d iesem Hintergrund und der Tatsache, dass der Kläger - für den Senat g laubhaft -

geschi ldert hat, in welcher We ise er abseits vom al lgemeinen Kampfgeschehen an der 

Verwundung oder Tötung russischer Soldaten sowie der Geise lnahme eines Offiziers 

beteiligt war, lassen sich keine st ichhalt igen Gründe für die Annahme f inden, dem Klä-
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ger drohe im Fall seiner Verhaf tung nicht erneut Folter oder erniedr igende Behandlung 

oder Bestrafung. Auch besteht der erforderl iche innere Zusammenhang zwischen dem 

dem Kläger vor der Ausreise drohenden Schaden und dem befürchteten künft igen 

Schaden. 

2.2. Da dem Kläger Abschiebungsschutz nach § 60 Abs . 2 AufenthG zu gewähren 

ist, muss nicht weiter untersucht werden, ob daneben auch die Voraussetzungen von 

§ 60 Abs. 3 oder Abs . 7 Satz 2 Aufen thG vorl iegen (vgl. BayVGH, Urt. v. 18.07.2011 -

9 B 10.30246 -, Juris). Denn der vom Kläger gel tend gemachte Anspruch auf Ver

pfl ichtung zur Feststel lung eines auf Unionsrecht beruhenden Abschiebungsverbots 

nach § 60 Abs . 2, 3 und 7 Satz 2 AufenthG bildet einen einheit l ichen, nicht wei ter tei l

baren Ver fahrensgegenstand mit mehreren Anspruchsgrundlagen (BVerwG, Urt. v. 

08.09.2011 - 10 C 1 4 . 1 0 - , BVerwGE 140, 319 [326 f . ] , RdNr. 1 6 1 ; Urt. v. 17 .11.2011, 

a.a.O., RdNr. 11). 

II. Die Kostenentscheidung folgt aus § 155 Abs. 1 Satz 1 V w G O . Gerichtskosten 

werden gemäß § 83b Asy lVfG nicht erhoben. 

III. Die Entscheidung über die vorläuf ige Vol lstreckbarkeit beruht auf § 167 V w G O 

i.V.m. § § 7 0 8 Nr. 11 . 711 ZPO. 

IV. Die Revision war nicht zuzulassen, da keine der Voraussetzungen des § 132 Abs . 

2 V w G O gegeben ist. 

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g 

Die Nicht-Zulassung der Revision kann innerhalb e ines Monates nach Zustel lung d ie

ses Urteiles bei dem 

Oberverwaltungsger icht des Landes Sachsen-Anhal t , 
Breiter W e g 203 - 206, 39104 Magdeburg, 

durch Beschwerde angefochten werden. Die Beschwerde muss das angefochtene Ur

teil bezeichnen. 

Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustel lung dieses Urteiles zu 
begründen. Die Begründung ist beim Oberverwal tungsger icht des Landes Sachsen-
Anhalt einzureichen. In der Begründung muss die grundsätzl iche Bedeutung der 
Rechtssache dargelegt oder die Entscheidung des Bundesverwal tungsger ichtes, des 
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Gemeinsamen Senates der Obersten Gerichtshöfe oder des Bundesver fassungsge
richtes, von der das Urteil abweicht, oder der Ver fahrensmangel bezeichnet werden . 

Bei dem Oberverwal tungsger icht des Landes Sachsen-Anhal t können in al len Ver fah
rensarten auch elektronische Dokumente nach Maßgabe der Verordnung über den 
elektronischen Rechtsverkehr bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften des Landes 
Sachsen-Anhal t ( E R W O LSA) eingereicht werden . 

Vor dem Bundesverwal tungsger icht müssen sich die Betei l igten, außer im Prozesskos
tenhi l feverfahren, durch Prozessbevol lmächt igte vertreten lassen. Dies gilt auch für 
Prozesshandlungen, durch die ein Ver fahren vor d e m Bundesverwal tungsger icht e in
geleitet wird. Als Bevol lmächt igte sind nur Rechtsanwälte oder Rechtslehrer an einer 
staat l ichen oder staatl ich anerkannten Hochschule eines Mitgl iedstaates der Europäi 
schen Union, e ines anderen Vert ragsstaates des Abkommens über den Europä ischen 
Wir tschaf tsraum oder der Schweiz mit Befähigung zum Richteramt zuge lassen. Ein Be
teiligter, der hiernach zur Vertretung berechtigt ist, kann sich selbst vertreten. Behör
den und jur ist ische Personen des öffentl ichen Rechtes einschließlich der von ihnen zur 
Erfül lung ihrer öffentl ichen Aufgaben gebi ldeten Zusammensch lüsse können sich durch 
eigene Beschäft igte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäft igte mit Befä
higung zum Richteramt anderer Behörden oder jurist ischer Personen des öffentl ichen 
Rechtes einschl ießl ich de r von ihnen zur Erfül lung ihrer öffentl ichen Aufgaben gebi lde
ten Zusammensch lüsse vertreten lassen. Diplom-Juristen, die nach dem 3. Oktober 
1990 im höheren Verwal tungsdienst beschäft igt wurden, stehen insoweit e iner Person 
mit Befähigung zum Richteramt gleich. 

Bei dem Bundesverwal tungsger icht können in allen Verfahrensarten auch elektroni
sche Dokumente nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsver
kehr beim Bundesverwal tungsger icht und beim Bundesf inanzhof eingereicht werden . 


